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Motive für Ihre Beteiligung 

► Rentabilität 
Gesicherte und kalkulierbare Aus­
schüttungen durch langfristig 
transparente Zahlungsströme 

► Steuervorteile 
Optimale Nutzung der immobilien­
typischen Steuervorteile - z.B. durch 
Inanspruchnahme der Sonderab­
schreibung nach Fördergebiets­
gesetz 

► Erfahrung 
Bewährte rechtliche, wirtschaftliche 
und steuerliche Konzeption der 
CFB Commerz Fonds 
Beteiligungsgesellschaft mbH, 
Düsseldorf 

langjährige Erfahrung aus über 
80 erfolgreich realisierten geschlos­
senen Fonds mit einem Investitions­
volumen von über DM 7,4 Mrd. und 
einem plazierten Eigenkapital von 
über DM 2,0 Mrd. 

► Sicherheit 
Verpflichtung der Commerzleasing 
und Immobilien GmbH 

• zur Zahlung der Mieten und 
Mietnebenkosten 

• zur Rücknahme der Bete'1/igung 
nach 20 Mietjahren 
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Das Angebot 

Wirtschaftliche Grundlage 
- Leasing -

Die wirtschaftliche Grundlage der 
Beteiligung bildet ein über 30 Jahre 
abgeschlossener Immobilien-Leasing­
Vertrag mit der Commerzleasing und 
Immobilien GmbH (kurz: CU), einer 
100%igen Organtochter der 
Commerzbank AG. 

Die Beteiligung 

Sie beteiligen sich 

► bis zum 26.09.1996 
(Eingangsfrist der Zeichnungs­
unterlagen bei der CFB) 

► als Kommanditist mit Eintragung 
Ins Handelsregister 

► mit mindestens DM 50.000 
(ohne Berücksichtigung einer auf 
maximal 10 % der Kommanditeln­
lage begrenzten Nachschußpflicht) 

► zum Nennwert ohne Zahlung 
eines Agios und 

► mit einer Einzahlung zu 100 % 
am 02.12.1996 

an der Immobilien-Vermietungsgesell­
schaft Reeder & Co. Objekt Maritim­
Magdeburg KG (kurz: Magdeburg KG). 

Unser Gesamtkonzept ist auf eine 
langfristige Beteiligung über voraus­
sichtlich 20 Jahre angelegt. Die 
Magdeburg KG ist eine vermögens­
verwaltende Kommanditgesellschaft, 
an der sich natürliche und juristische 
Personen beteiligen können. Die 
Haftung ist auf die im Handelsregister 
eingetragene Hafteinlage begrenzt. 
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Standort/ Objekt 

Die Magdeburg KG ist Eigen­
tümerin eines 8.228 qm großen 
Grundstückes in 39104 Magdeburg, 
Otto-von-Guericke-Straße. 

Das Grundstück liegt in bester 
Innenstadtlage, direkt gegenüber dem 
Hauptbahnhof, in der Nähe des mittel­
alterlichen Doms von Magdeburg und 
wurde mit einem exklusiven 
Hotelgebäude bebaut 

Vertragssicherheit 

Die CU hat das Objekt auf Basis 
eines Immobilien-Leasing-Vertrages an 
die Maritim Hotel-
gesellschaft 
mbH, Timmen­
dorfer Strand, für 
30 Jahre weiter­
vermietet. Die 
Maritim-Gruppe 
ist seit mehreren 
Jahren die um­
satzstärkste 
Hotelgesellschaft 
in Deutschland. 

Mit Wirkung 
zum Ablauf des 
20. Mietjahres 
kann der Kom­
manditist seinen 
Anteil zu einem 
fixierten Kauf­
preis von 30 % 
seines Kapital­
anteils auf die 
CU übertragen. 

Unabhängig hiervon hat die 
Magdeburg KG nach Ablauf des 20. 
bzw. 30. Mietjahres ein Andienungs­
recht am o.g. Grundstück gegenüber 
der Maritim Hotelgesellschaft mbH. 
Im Falle der Nichtausübung des 
Andienungsrechtes ist die Magdeburg 
KG in der Verwertung nach Ablauf von 
30 Mietjahren frei. 

Durch das Leasingkonzept können 
wesentliche immobilientypische Risi­
ken (Standort, Vermietung, Instandhal­
tung etc.) reduziert werden. 

Als Gesellschafter der Magdeburg 
KG sind Sie wirtschaftlich (Mit-) Eigen­
tümer der Immobilie und sichern sich 
sämtliche steuerlichen Vorteile, die 
Sie sonst nur bei einem direkten Im­
mobilienengagement erzielen können. 
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·Die rechtiicrie, wirtschaftli,he und 
sfäü9,r1ic_h? ~o11.z$p_t)or\ d/~s€_~ -B~tei,_ 
ligungsangebo'res liegfbei der 

CFR Co:riünerz Fo,n:(ls Beteiligun,g_s­
~eseilschaft nibII, Düsseldorf. -

.Die CFB ist als Tochtergesell­
schaft der CU eine rni.ttelbar<, Organ­
tochter der Commerzbank AG. Sie hat 
die Erfahrung au.s über 80 erfolgreich 
aufgelegten uri_d verwalteten g(:;-· 
sth·losseneri Fonds. 



l Beteili~ung 

.. .. .. .. 

1.1 Herausgeber des 
Beteiligungsangebotes 

Die rechtliche, wirtschaftliche und 
steuerliche Konzeption liegt bei der 

CFB Commerz Fonds 
Beteiligungsgesellschaft mbH, 
Düsseldorf 

- nachstehend CFB genannt -

Die CFB ist eine 100%ige organ­
schaftlich verbundene Tochtergesell­
schaft der Commerzleasing und 
Immobilien GmbH, Düsseldorf, nach­
stehend CLI genannt Diese ist ihrer­
seits an die Commerzbank AG organ­
schaftlich angebunden. 

Unternehmensgegenstand der 
CFB ist das Auflegen, Initiieren und 
der Vertrieb von geschlossenen 
Immobilien- und Mobilienfonds, deren 
Betreuung und Verwaltung sowie die 
Beteiligung an zu diesem Zweck 
gegründeten Gesellschaften. 

Die CFB erhält für die Entwick­
lung und Erstellung des Fondskonzep­
tes eine einmalige Konzeptionsgebühr 
in Höhe von DM 1.500.000 zzgl. USt., 
fällig am 02.12.1996. 

1.2 Wu-tschaftliche 
Grundlage 

1.2.1 Leasingobjekt 

Die Magdeburg KG ist Eigen­
tümerin eines 8.228 qm großen 
Grundstückes mit Gebäude in 
39104 Magdeburg. 

Das Grundstück liegt in der CTtto­
von-Guericke-Straße im Stadtzentrum 
von Magdeburg, der Landeshaupt­
stadt von Sachsen-Anhalt. Das Ge­
bäude wurde in bester Innenstadtlage 
direkt gegenüber von dem ca. 300 
Meter entfernten Hauptbahnhof 
err'1chtet und ist an den öffentlichen 
Nahverkehr sowie an das übergeord­
nete Straßennetz mit Anschluß an die 
BAB 2 Berlin - Hannover angebunden. 

An diesem hochwertigen Standort 
wurde das Grundstück mit einem 
9-geschossigen 4+ Sterne Hotel mit 
"Tiefgarage und 430 Stellplätzen 
bebaut. Die Konzeption der Immobilie 
beruht auf einer Stahlbetonkonstruk­
tion mit Naturstein- und Glasfassade 
und sehr hochwertigem Ausbaustan­
dard. Das Gebäude verfügt über eine 
Bruttogeschoßfläche von insgesamt 
51.576 qm. Hiervon entfallen u.a. 
14.624 qm auf die in den Untergeschos­
sen liegende "Tiefgarage, 7.678 qm auf 
das Erdgeschoß sowie 29.089 qm auf 
die oberirdischen Geschosse. 
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Im Erdgeschoß des Hotels befin­
det sich eine große Empfangshalle mit 
Rezeption im Foyerbereich. Die Halle 
erstreckt sich bis zum Glasbogendach 
auf der Ebene 8. OG. Diese architek­
tonisch besonders auffallende 32 m 
hohe und 90 m lange Glashalle der 
Hotelimmobilie wird u.a. durch an der 
Frontseite integrierte Panorama­
aufzüge komplettiert. 

Deswe·1teren befinden sich im 
Erdgeschoß u.a. ein Restaurant, ein 
Hotelbistro mit Spezialitäten, eine 
Pianobar, ein Juwelier, eine Kunst­
galerie sowie Konferenzräume und 
Kongreßsäle für bis zu 2.500 Personen. 

Im 1. Ob~rgeschoß befinden sich 
u.a. weitere Konferenzsäle, Künstler­
garderoben sowie das Hallen­
schwimmbad mit verschiedenen 
Saunen, Solarium und einem Fitneß­
bereich. Die Personal-, Sozial- und Ver­
waltungsräume sind ebenfalls im 
1. Obergeschoß anzutreffen. 

Die Hotelzimmer und die Suiten 
sind in den 7 darüber liegenden 
Geschossen z.T. um den Luftraum der 
Eingangshalle angeordnet. Insgesamt 
ist das Maritim Hotel mit 515 komfor­
tabel eingerichteten Zimmern und 
Suiten in der 4+ Sterne Kategorie aus­
gestattet. 

CFB-FONDS NR. 90 

Gegenstand des Immobilien­
leasing-Vertrages ist somit ein exklu­
sives vielseitiges First-Class Hotel mit 
zusätzlichen Tagungs- und Kongreß­
möglichkeiten an einem hochwertigen 
Standort in Magdeburg. Die Erstellung 
des Leasinggegenstandes erfolgte im 
Rahmen eines Generalübernehmer­
vertrages mit der Maritim Hotelgese/I­
gesellschaft mbH zu einem Pauschal­
festpreis von DM 131,0 Mio. Die 
Fert·,gstellung des Objektes erfolgte 
im September 1995. 

9.A. 
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1.2.2 Leasingvertrag 

Ab dem 01.10.1996 ist das Lea­
singobjekt mit einer Gesamtmietzeit 
von 30 Jahren auf Basis eines Immo­
bilien-Leasing-Vertrages an die CU 
vermietet. 

Die CU hat das Objekt im Rah­
men eines Immobilien-Leasing-Vertra­
ges der Maritim Hotelgesellschaft 
mbH mit gleicher Laufzeit zur Nutzung 
überlassen. 

Die Leasingraten werden in Ab­
hängigkeit von den objektbezogenen 
Investitionskosten und den Fremdfi­
nanzierungsbedingungen festgelegt. 
In den Leasingraten sind kalkulierte 
Verwaltungskosten für die CU (Ver­
waltung der Immobilie) und für die 
CFB (Abwicklung der Gesellschafts­
angelegenheiten und Kommanditi­
stenbetreuung) enthalten. Unter An­
nahme der aktuellen Kapitalmarkt­
gegebenheiten für die ersten 10 Miet­
jahre und 8,0% p.a. für weitere 
10 Mietjahre ergeben sich folgende 
jährliche Leasingraten: 

Mietjahre Leasingrate 
in DM p.a. 

1 2 7.902.400,-
3 5 10.122.400,-
6 10 12.497.600,-

11 15 15.902.239,-
16 20 17.944.639,-

A.10 

Der Immobilien-Leasing-Vertrag 
sieht vor, daß die Leasingrate bei 
Konditionierung der Fremdmittel auf 
Basis des jeweiligen Zinssatzes für 
das Fremdkapital (Hypothekendarle­
hen) festgelegt bzw. bei Konversion 
angepaßt wird. • 

Änderungen der zugrundegeleg­
ten Investitionskosten sind nach der­
zeitigem Abrechnungsstand nicht 
ersichtlich. Investitionskostensteige­
rungen können nach Endabrechnung 
durch eine Erhöhung des Eigen­
kapitals I Nachschußpflicht) und/oder 
durch Aufnahme zusätzlicher Fremd­
mittel finanziert werden. Dabei ist im 
Gesellschaftsvertrag der Beteiligungs­
gesellschaft die Nachschußpflicht des 
Kommanditisten auf 10 % der Kom­
manditeinlage begrenzt lfällig__ggi_ 
zum 02.12.1996· vgl. § 4 Ziff. 3 des 
Gesellschaftsvertragfilil Im Immo­
bilien-Leasing-Vertrag ist vorgesehen, 
daß zusätzliche Finanzierungsmittel 
durch entsprechend höhere Leasingra­
ten und einen höheren Ankaufspreis 
amortisiert werden. Investitions­
kostensteigerungen führen zu keiner 
Beeinträchtigung der Basisrendite auf 
das insgesamt effektiv eingesetzte 
Eigenkapital. 

Der Leasingnehmer ist nach dem 
Immobilien-Leasing-Vertrag verpflich­
tet die objektbezogenen Neben­
kosten einschließlich Versicherungs­
prämien sowie Kosten der Instand­
haltung, Unterhaltung und Instandset­
zung des Leasingobjektes zu tragen. 

In der Kalkulation für die Magde­
burg KG wurde deshalb eine lnstand­
haltungsrücklage nicht erfaßt. Im 
Hinblick auf den über 30 Jahre fest 
abgeschlossenen Immobilien-Leasing­
Vertrag mit der CU ist ein Mietausfall­
risiko kalkulatorisch nicht berücksich­
tigt. 

Das Risiko der Mangelhaftigkeit, 
Unbenutzbarkeit und des zufälligen 
Untergangs bzw. der ganzen oder teil­
weisen Zerstörung des Leasingobjek­
tes sowie der außerordentlichen Kün­
digung des Immobilien-Leasing-Vertra­
ges trägt die Magdeburg KG. Die Über­
nahme dieser Risiken ist aus den gülti­
gen Leasing-Erlassen abgeleitet, damit 
die Magdeburg KG wirtschaftliche Eigen­
tümerin ist. Einen Teil der genannten 
Risiken deckt die Feuer-/ Extended­
Coverage Versicherung ab (z.B. Brand, 
Explosion, Sturm, Hagel etc.). 

Hat der Leasingnehmer aber die 
Verschlechterung des Leasingobjektes 
oder die vorzeitige Kündigung zu ver­
treten, bleibt er zur Zahlung verpflich­
tet. 

J 



1.2.3 Andiemrngsrechts-
vertrag 

Die Magdeburg KG hat zum Ab­
lauf des 20. bzw. 30. Mietjahres - also 
zum 30.09.2016 bzw. 30.09.2026-
gegenüber der Maritim Hotelgesell­
schaft mbH ein Andienungsrecht am 
Leasingobjekt. Unter Berücksichtigung 
der vereinbarten Leasingraten ergibt 
sich nach Ablauf von 20 Mietjahren 
(s.o.) ein Kaufpreis, der gleich dem 
steuerlichen Restbuchwert des Grund­
stücks nebst Baulichkeiten und An­
lagen ist, mindestens jedoch dem im 
Leasingvertrag vereinbarten Restwert 
von DM 112. 500.000, - entspricht (vgl. 
§ 6 Ziff. 6 des Gesellschaftsvertrages). 

LEASING ~~~~ 
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1.3 Art der Beteiligung 

Die Magdeburg KG ist eine ver­
mögensverwaltende Kommanditge­
sellschaft, an der sich natürliche und 
juristische Personen als Kommandi­
tisten beteiligen können. 

Am 28. Dezember 1995 haben die 
Altgesellschafter beschlossen, die 
Rechtsform der Gesellschaft von einer 
GmbH in eine Kommanditgesellschaft 
umzuwandeln. Die entsprechende 
Eintragung ins Handelsregister ist 
noch nicht vollzogen. Bis zur Eintra­
gung bleibt die Gesellschaft handels­
rechtlich eine GmbH. Ertragsteuerlich 
wird sie seit dem 28.12.1995 als 
Kommanditgesellschaft behandelt. Im 
Beteiligungsprospekt wird sie durch­
gehend als "Magdeburg KG" bezeich­
net. Die im Namen der KG seit dem 
14.07.1996 geschlossenen Verträge 
werden mit Eintragung der Magde­
burg KG wirksam. 

1.3.1 Geschäftsführung und 
Vertretung 

Die Geschäftsführung und 
Vertretung der Magdeburg KG obliegt 
dem persönlich haftenden Gesell­
schafter, Herrn Wolfgang Reeder, 
Ennigerloh. Im übrigen wird auf 
§ 6 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrages 
verwiesen. 

1.3.2 Beteiligungsvolumen 
und Haftung 

Das Kommanditkapital der 
Magdeburg KG wird durch die Auf­
nahme von Neugese!lschaftern auf 
DM 94.001 .000,- erhöht. 

Eine Beteiligung kann in Höhe von 
DM 50.000,- oder einem darüber lie­
genden, durch 10.000 teilbaren Betrag 
erfolgen (zu einer Beteiligung an der 
Gesellschaft ab 10 % wird auf 
Ziff. 3.1.1 verwiesen). 

Der Emissionskurs beträgt 

Die Einzahlung erfolgt: 

am 02.12.1996 

Effektiver Eigenkapital­

einsatz - vgl. Anlage II 

100,0% 

zu 100,0% 

43,0% 

( Grenzsteuersatz 53 % / SolZ 1996-1999) 

Die Gewinn- und Verlustverteilung 
der Gesellschaft richtet sich nach dern 
Stand der Kapitalkonten I zum Ende 
des Geschäftsjahres (vgl. § 5 Ziff. 2 
des Gesellschaftsvertrages). 

Die im Kalenderjahr 1996 beitre­
tenden Gesellschafter übernehmen 
anteilig, entsprechend ihrer kapital­
mäßigen Beteiligung bestehende 
Verlustsonderkonten der derzeitigen 
Kommanditisten, wie sie sich zum 
31.12.1995 ergeben haben. 
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Jeder Kommanditist wird mit 
seiner Einlage als Hafteinlage im Han­
delsregister eingetragen. Dies gilt 
ebenso bei einer Erhöhung gemäß 
§ 4 Ziff. 3 des Gesellschaftsvertrages 
(Nachschußpflicht). Eine Haftung über 
die Einlage hinaus ist ab Eintragung 
stets ausgeschlossen. Vom theore­
tischen Risiko einer über die Einlage 
hinausgehenden Haftung bis zur Ein­
tragung gemäß § 176 HGB stellt die 
CFB den Kommanditisten frei, sofern 
er unverzüglich die zu seiner Eintra­
gung erforderliche Vollmacht (Pro­
spektbeilage) erteilt. Im übrigen ist die 
Haftung ausgeschlossen, soweit die 
Einlage geleistet ist. Die für die Ge­
schäftsjahre ab 1997 vorgesehenen 
Ausschüttungen stellen jedoch Rück­
zahlungen der Einlage im Sinne des 
§ 172 Absatz 4 HGB dar; bis zur Höhe 
dieser Beträge lebt die persönliche un­
mittelbare Haftung des Kommanditi­
sten wieder auf. 

Um Rendlteminderungen bei 
einer eventuellen Unterschreitung der 
Investitionskosten zu vermeiden, kann 
der persönlich haftende Gesellschafter 
nach Abrechnung der ! nvestitions­
kosten neben einer Minderung der 
Fremdfinanzierung eine außerplan­
mäßige Rückzahlung aus der geleiste­
ten Einlage vornehmen. 
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1.3.3 Beendigung der 
Beteiligung 

Das Gesamtkonzept ist auf eine 
langfristige Beteiligung ausgelegt. Der 
Kommanditist kann seinen Anteil zu 
einem fixierten Kaufpreis von 30 % 
seines Kapitalanteils und gegen Be­
freiung von seiner Kommanditisten­
haftung für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf 
des 20. Mietjahres (30.09.2016) auf 
die CLI übertragen, wenn die KG den 
Grundbesitz noch nicht verkauft hat 
und der Leasingnehmer weiterhin zur 
Zahlung verpflichtet ist I vgl. § 1 der 
Vereinbarung über Optionsrechte zur 
Übernahme von Kommanditanteilen). 

Das erzielbare wirtschaftliche Er­
gebnis im Falle des Verbleibens in der 
Gesellschaft nach dem 30.09.2016 wird 
von verschiedenen Faktoren beeinflußt. 
Hierbei ist insbesondere das Andie­
nungsrecht gegenüber der Maritim Ho­
telgesellschaft mbH zu berücksichtigen. 

Der persönlich haftende Gesell­
schafter ist nach § 6 Ziff. 6 des Gesell­
schaftsvertrages zur Andienung des Ob­
jektes befugt. Übt die Magdeburg KG 
ihr Andienungsrecht zum 30.09.2016 
aus, wird die Magdeburg KG nach Ver­
äußerung des Objektes aufgelöst 
(vgl. § 14 des Gesellschaftsvertrages). 
Mit Auflösung der Gesellschaft endet 
die Beteiligung. Wird das Andienungs­
recht nicht ausgeübt, hängt das wirt­
schaftliche Ergebnis von der Wertent­
wicklung des Objektes in den nächsten 
10 Mietjahren (2. Mietperiode), dem 
Andienungsrecht nach 30 Jahren sowie 
von der Möglichkeit der Anschlußver­
mietung bzw. der Veräußerung des Ob­
jektes zu dann geltenden Marktkondi­
tionen ab. 

Der Kommanditist kann seinen 
Anteil grundsätzlich mit Zustimmung 
des persönlich haftenden Gesellschaf­
ters auch vorzeitig veräußern. Die Zu­
stimmung darf nur aus wichtigem 
Grund versagt werden. Die Veräuße­
rung ist jeweils nur mit Wirkung zum 
31. Dezember eines jeden Jahres zu­
lässig (vgl. § 4 Ziff. 7 des Gesellschafts­
vertrages). Veräußerungsmöglichkeit 
und Veräußerungspreis richten sich 
dabei nach der jeweiligen Marktlage. 
Zur Erzielung der prospektierten Ren­
dite benötigt der Kommanditist einen 
Veräußerungspreis, der der Höhe sei­
nes kalkulatorisch gebundenen Eigen­
kapitals zum Veräußerungszeitpunkt 
entspricht (vgl. Anlage III, Spalte 9). 

Bei einer beabsichtigten Veräuße­
rung bzw. Anteilsübertragung zu einem 
Zeitpunkt, zu dem noch kein steuerre!e­
vanter Überschuß erzielt worden ist, 
sollte ein Steuerberater hinzugezogen 
werden, um eine nachträgliche Aber­
kennung der geltend gemachten Ver­
lustzuweisung wegen „Liebhaberei" 
auszuschließen. 

Des weiteren endet die Beteili­
gung ggf. vorzeitig, wenn während 
der ersten 20 Mietjahre des Immobi­
lien-Leasing-Vertrages der Leasingneh­
mer der CLI mit seinen Zahlungsver­
pflichtungen in Rückstand gerät. In 
diesem Fall hat die CLI das Recht, die 
Anteile der Kommanditisten zu erwer­
ben (vgl. § 2 der Vereinbarung über 
Optionsrechte zur Übernahme von 
Kommanditanteilen). Der von der CLI 
zu zahlende Übernahmepreis gewähr­
leistet die kalkulierte Rendite des Kom­
manditisten bei unterstelltem Grenz­
steuersatz von 53 % zzgl. SolZ (1996-
1999) und entspricht der kalkulierten 
Eigenkapitalbindung (vgl. Anlage III 
sowie § 2 der o.g. Vereinbarung). 



Die voraussichtlichen Gesamtaus­
gaben von TOM 198.477 werden ins­
besondere durch Eigenkapital in Höhe 
von TDM 94.001 und Fremdkapital in 
Höhe von TOM 102.500 finanziert (vgl. 
Anlage 1). 

Die Bayerische Hypotheken- und 
Wechsel-Bank AG, Würzburg, hat sich 
grundsätzlich bereit erklärt, die bereits 
über sie laufende Finanzierung des 
Objektes auf die Erfordernisse der 
Beteiligungskonzeption umzustellen. 
Die Tilgungsmodalitäten sowie der 
Auszahlungskurs werden z.Zt. ent­
sprechend den Planrechnungen ver­
einbart. Im Rahmen der Planrechnun­
gen wird hierbei von Nominal-Zins­
sätzen von 4,09 % p.a. bis zum 
30.09.2001 (Verrechnungszeitraum 
des 10%igen Disagios) und 6,50 % 
p.a. bis zum 30.09.2006 ausgegangen. 

Die Fremdmittel werden durch 
Grundschulden besichert. 

Mit der CFB ist ein Vertrag über 
die Vermittlung des Eigenkapitals 
gegen eine Vermittlungsgebühr von 
5 % des Kommanditkapitals der Neu­
gesellschafter abgeschlossen. 

Die CFB garantiert die vollstän­
dige Plazierung des Eigenkapitals -
Plazierung~garantie - sowie die Ein­
zahlung gegen eine Gebühr von 2 % 
des Kommanditkapitals der Neugesell­
schafter (zzgl. USt). 
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3.1 Einkommensteuer 

3.1.1 Einknnftsart 

Die Magdeburg KG ist eine ver­
mögensverwa!tende Kommanditge­
sellschaft. Die Gesellschafter erzielen 
Einkünfte aus Vermietung und Ver­
pachtung, sofern ihre Beteiligung im 
Privatvermögen liegt. Damit ist ein 
Veräußerungsgewinn bei Verkauf der 
Immobilie bzw. des Kommanditanteils 
nicht steuerpflichtig, sofern d·,e Speku­
lationsfrist von 2 Jahren überschritten 
ist (§ 23 EStGI 

Im Zusammenhang mit der Ver­
äußerung weiterer Objekte kann je­
doch aufgrund Rechtsprechung und 
Verwaltungsmeinung unter beson­
deren Umständen ein gewerblicher 
Grundstückshandel des Kommandi­
tisten angenommen werden (z.B. Ver­
äußerung von mehr als drei Objekten 
innerhalb von 5 Jahren) mit der Folge, 
daß ein Veräußerungsgewinn dann 
steuerpflichtig ist. 

Im Rahmen der Prüfung, ob ein 
gewerblicher Grundstückshandel vor­
liegt, sind sowohl Objektveräußerun­
gen durch eine vermögensverwal­
tende Grundbesitzgesellschaft - wie 
die vorliegende - als auch die Ver­
äußerung einer Beteiligung an einer 
solchen Gesellschaft nach gegen­
wärtiger Auffassung der Finanzverwal­
tung beim Gese!lschatter dann anzu­
rechnen, 

wenn seine Beteiligung an der 
Gesellschaft mindestens 10 % 
beträgt 

und 

die Veräußerung innerhalb eines 
Zeitraumes von 10 Beteiligungs­
jahren erfolgt (BMF vom 
20.12.1990, BStBI. 1990 1, 
S. 884; vgl. auch § 23 1 S. 2 
EStG) 

Nach dem Beschluß des Großen 
Senats des BFH vom 03.07.1995 
(DStR 1995, S. 1339 ff.) sind Grund­
stücksveräußerungen einer Gesell­
schaft bürgerlichen Rechts für die 
Prüfung eines gewerblichen Grund­
stückshandels eines Gesellschafters 
mit einzubeziehen. Der Entscheidung 
des Großen Senats sind hinsichtlich 
der Höhe der Beteiligung keine Gren­
zen zu entnehmen. Darüber hinaus hat 
der Große Senat besonderen Wert auf 
das Gesamtbild der Verhältnisse (d.h. 
Zahl der Veräußerungen, zeitlicher Zu­
sammenhang und Branchennähe), wie 
aber auch auf den Gesellschaftszweck 
der Beteiligungsgesellschaft gelegt. 

Liegt der Anteil im Betriebsver­
mögen des Kommanditisten, ist ein 
Veräußerungsgewinn steuerpflichtig. 



3.1.2 Überschuß-
erzielungsabsicht 

Auf der Ebene der Magdeburg KG 
liegen steuerlich relevante Einkünfte 
vor, da die Vermietung mit Überschuß­
erzielungsabsicht erfolgt. 

infolge des über 30 Mietjahre fest 
abgeschlossenen Immobilien-Leasing­
Vertrages mit der CU ist durch ent­
sprechende Planrechnungen belegt, 
daß mit einem Totalüberschuß hinrei­
chend sicher gerechnet werden kann. 

laufende Überschüsse entstehen 
bei der Magdeburg KG bereits ab dem 
3. Mietjahr; per Saldo wird zum Ablauf 
des 20. Mietjahres bei Verrechnung 
der laufenden Ergebnisse ein Gesamt­
überschuß erzielt. Die vom BFH auf­
gestellte Vermutung fehlender Ge­
winnerzielungsabsicht bei Verlustzu­
weisungsgesellschaften (Urt. vom 
21.8.1990, DB 1991, S.1150) ist 
somit u.E. hier widerlegt; im übrigen 
geht die Finanzverwaltung davon aus, 

-daß bei Grundstücksverwaltungsge­
sellschaften mit Einkünften aus Ver­
mietung und Verpachtung der Beweis 
des ersten Anscheins für das Vorlie­
gen der Einkunftserzielungsabsicht 
spricht (BMF vom 23.07.1992, DB 
1992, S. 1755). 

LEASING 

Der Erlaß des Thüringer Finanz­
ministeriums vom 18.03.1993 (AZ.: 
S. 2253 aA- 6/93 - 2.04.21, wonach 
durch das Bestehen einer Rückkauf­
garantie nach ca. 5 - 8 Jahren seitens 
des Initiators die an sich bestehende 
Vermutung für das Vorliegen einer 
Einkunftserzielungsabsicht des An­
legers entkräftet wird, ist u.E. für die­
ses Beteiligungsangebot nicht rele­
vant. Die Begründung liegt in dem 
hinreichend sicheren Nachweis der 
Erzielung eines Totalüberschusses für 
den Zeitpunkt der möglichen 
Rücknahme. 

Finanziert ein Kommanditist seine 
Beteiligung durch Kredit, so kann aller­
dings auf seiner Ebene die Über­
schußerzielungsabsicht fehlen und 
deshalb die steuerliche Anerkennung 
der Verluste bei ihm scheitern, wenn 
die Kreditkosten (Sonderwerbungs­
kosten) per Saldo den aus der Beteili­
gung zu erwartenden steuerrelevan­
ten Überschuß - ohne Veräußerungs­
gewinn - übersteigen. 

Insgesamt ist zu beachten, daß 
die über die Laufzeit geltend gemach­
ten Sonderwerbungskosten den Total­
überschuß (ersichtlich aus Anlage III, 
Summe Spalte 21 nicht aufzehren. 

CFB-FONDS NR. 90 

3.1.3 Verlustzuweisungen 

Als steuerlich sofort abzugsfähi­
ger Aufwand (Werbungskosten) wer­
den Abschreibungen (insbesondere 
Inanspruchnahme der Sonder-AfA 
nach Fördergebietsgesetz), die Zinsen 
auf das Fremdkapital, die Vorfällig­
keitsentschädigung an die Bayerische 
Hypotheken- und Wechsel-Bank, die 
Vermittlungsgebühr, Verwaltungs­
kosten ab Beitritt der Kommanditisten 
sowie das Disagio in den Planrechnun­
gen berücksichtigt. 

Die Verlustwweisung auf die 
gesamte Einlage beträgt 

Die ggf. vor ihrem Beitritt entstan­
denen und gezahlten Aufwendungen 
werden bei den Anlegern anteilig als 

• Anschaffungskosten behandelt (vgl. 
Textziffer 7.7 des BMF-Schreibens 
vom 31.08.1990 zu Bauherrenmo­
dellen und geschlossenen Immobilien­
fonds, DB 1990, S. 1791 ff). 

Für die bis zum Jahre 1997 noch 
anfallenden Verluste in Höhe von 
0,65 %, die über die Höhe der Kom­
manditeinlage hinausgehen, ist ent­
sprechend § 15 a EStG ein Verlust­
vortrag zu bilden. Dieser wird mit 
künftigen Gewinnen aus der Beteili­
gung verrechnet. 
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3.1.4 Anerkennung der 
Verlustzuweisungen 

Im einzelnen ist die sofortige Ab­
zugsfähigkeit der vorgenannten Auf­
wendungen im o.g. BMF-Schreiben 
geregelt. Insbesondere die sofortige 
Abzugsfähigkeit des Disagios ist ge­
währleistet, da die Bedingung der 
Marktüblichkeit - Disagio bis zu 
10 v.H. für ein Darlehen mit Zinsfest­
schreibungsieitraum von mindestens 
5 Jahren - erfüllt ist {vgl. Tz. 6 i.V.m. 
Tz 3.3.4 des oben zitierten BMF­
Schreibens). 

Gemäß BMF-Schreiben vom 
01.03.1995 {IV B 3-S2253 a-6/951 
gehören Eigenkapitalvermittlungs­
provisionen im Regelfall nicht zu den 
Anschaffungs- oder Herstellungs­
kosten des bebauten Grundstückes, 
sondern zu den sofort abzugsfähigen 
Aufwendungen. Die Rechtsgrundsätze 
des Urteils des BFH vom 11.01.1994 
{DB 1994, S. 1330) sind nach dem 
oben zitierten BMF-Schreiben über 
den entschiedenen Einzelfall hinaus 
nicht anzuwenden. Die rechtliche 
Einordnung der Kosten, die von der 
Fondsgesellschaft aufzubringen sind, 
richtet sich weiterhin nach dem BMF­
Schreiben vom 31.08.1990. Daher ist 
die Eigenkapitalvermittlungsprovision 
in den Planrechnungen als sofort 
abzugsfähiger Aufwand berücksichtigt. 

Die Renditeberechnungen basie­
ren auf der Annahme, daß durch die 
Eintragung der Kommanditisten im 
Handelsregister Entnahmen {Aus­
schüttungen) nicht als Gewinne zuzu­
rechnen und zu versteuern sind. Ver­
luste über die Einlage hinaus dürfen 
nicht mit anderen Einkünften ausge­
glichen, sondern lediglich zur Verrech­
nung mit zukünftigen Gewinnen der 
Magdeburg KG zeitlich unbeschränkt 
vorgetragen werden. 

Bis zur Veröffentlichung des 
Schreibens des Bundesministers der 
Finanzen vom 20.02.1992 {BStBI. 
1992, 1 S. 123 f.) vertrat die Finanz­
verwaltung zum § 15 a EStG die 
Meinung, daß den Kommanditisten 
bei Bestehen oder Entstehen von 
negativen Kapitalkonten grundsätzlich 
auch der Betrag der Einlagenminde­
rung durch Entnahmen als Gewinn 
zuzurechnen sei. Obwohl insoweit 
seine Haftung wieder auflebt, wurde 
diese Meinung damit begründet, daß 
bei einer in sich geschlossenen 
Finanzierungskonzeption die Inan­
spruchnahme unwahrscheinlich sei. 
Andererseits sollte in Höhe der zuzu­
rechnenden Beträge ein Verlust zur 
Verrechnung mit zukünftigen Gewin­
nen vorgetragen werden. 

Nachdem die Finanzverwaltung 
mit o.g. Schreiben ihre bis dahin ver­
tretene Auffassung bereits weitge­
hend aufgegeben hatte, stellte sie 
unter Bezugnahme auf die Urteile des 
BFH vom 17.12.1992 (DB 1993, 
S. 1496) sowie vom 30.11.1993 
( DB 1994, S. 609) klar, daß auch bei 
einem geschlossenen Finanzierungs­
konzept grundsätzlich von der Wahr­
scheinlichkeit der Inanspruchnahme 

der Kommanditisten auszugehen ist, 
sofern das Haftungsrisiko nicht durch 
entsprechende vertragliche Gestal­
tung ausgeschlossen wird {s. Schrei­
ben des Bundesministers der Finan­
zen vom 30. Juni 1994, BStBI. 1994, 
1. S. 355). Sollte die Finanzverwaltung 
hier dennoch zu einer Zurechnung der 
Entnahmen als Gewinn kommen, 
würde dies zu einer Verschiebung der 
steuerlichen Ergebnisse uild damit Z!J 
einer Verminderung der R8:ndite wie 
folgt führen: 

Grenzsteuersatz 

Basisrendite 

nach Steuern 

V~ieicft,ili!iJlj~.­
v'öi Steµ~'r'n • 

53 o;., 

5,90% 

Die frühere Auffassung der 
Finanzverwaltung, eine Darlehens­
finanzierung der Beteiligung mindere 
das steuerliche Verlustausgleichsvo­
lumen, ist ebenfalls mit Schreiben des 
Bundesministers der Finanzen vom 
20.02.1992 aufgegeben worden. Die 
weiterhin bestehende Problematik der 
Darlehensfinanzierung im Zusammen­
hang mit der Überschußerzielungsab­
sicht des Kommanditisten ist unab­
hängig hieNon weiterhin zu beachten. 



3.1.5 Geltendmachung 
der Verlustzuweisungen 

Verfahrensrechtlich werden 
gemäß § 180 Abs. 1 Nr. 2a AO die 
Gewinne und Verluste der Gesell­
schaft vom zuständigen Betriebs­
finanzamt einheitlich und gesondert 
für alle Gesellschafter festgestellt. An 
eine derartige Feststellung des Be­
triebsfinanzamtes ist das Wohnsitz­
finanzamt bei der Veranlagung des 
einzelnen Gesellschafters gebunden. 

Negative Einkünfte aus der Be­
teiligung können beim Gesellschafter 
auf Antrag unter bestimmten Voraus­
setzungen bereits bei der Festsetzung 
der vierteljährlich zu leistenden Ein­
kommensteuer-Vorauszahlungen (§ 37 
Abs. 3 EStG} oder durch Eintragung 
eines Freibetrages auf der Lohn­
steuerkarte (§ 39 a Abs. 1 EStG) früh­
zeitig steuermindernd berücksichtigt 
werden. 

Nach den Ausführungen des 
BMF-Schreibens vom 13.07.1992 
(BStBI. 1992 1, S. 404) und vom 
08.09.1992 (BStBI. 1992 1, S. 527) 
erfordert eine derartige steuermin­
dernde Berücksichtigung einen Antrag 
des Gesellschafters bei seinem zu­
ständigen Wohnsitzfinanzamt sowie 
die Durchführung einer Vorprüfung bei 
der Gesellschaft durch das Betriebs­
Tinanzamt. !m Rahmen dieser Vorprü­
fung ermittelt das Betriebsfinanzamt 
die voraussichtliche Höhe der Verluste 
der Gesellschaft. Oie Gesellschaft 
wird eine entsprechende PrüTUng 
beim zuständigen Betriebsfinanzamt 
beantragen. 

Nach den Regelungen des BMF­
Schreibens vom 13.07.1992 steht 
dem Betriebsfinanzamt für die Vor­
prüfung ·ein Zeitraum von bis zu 6 Mo­
naten zur Verfügung. Obwohl die Ge­
sellschaft auf eine schnellstmögliche 
Durchführung der Vorprüfung drängen 
wird, ist nicht zwingend sichergestellt, 
daß diese Vorprüfung vor dem 10.12. 
bzw. vor dem 30.11.1996 tatsächlich 
abgeschlossen ist. 

Nach den Erfahrungen der CFB ist 
jedoch davon auszugehen, daß der für 
1996 prognostizierte Verlust grund­
sätzlich im Rahmen der zum 10.12. zu 
leistenden Einkommensteuer-Voraus­
zahlung oder durch Eintragung auf der 
Lohnsteuerkarte bis zum 30.11.1996 
berücksichtigt werden kann. 

Über die jährlichen steuerlichen 
Ergebnisse erhalten die Komman­
ditisten von der Magdeburg KG Be­
stätigungen und die sonst erforder­
lichen Unterlagen zur Begründung von 
Anträgen auf Anpassung fälliger Vor­
auszahlungen. 

Die Steuereffekte sind bei der 
Renditeberechnung jeweils zum 
Ultimo des Jahres angesetzt, für das 
die Ergebniszuweisung etiolgt. 

3.2 
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Vermögen-, Erbschaft­
und Schenkungsteuer 

3.2.1 Vermögensteuer 

Die Rendite kann sich - auf Basis 
der bis zum 31.12.1995 geltenden 
Gesetzeslage - für vermögensteuer­
pflichtige Kommanditisten noch da­
durch verbessern, daß die anteiligen 
Fremdmittel den Einheitswert des 
Grundvermögens (inkl. Zuschlag} über-

. steigen und somit dieses „ Negativ­
Vermögen" durch Verrechnung mit 
sonst steuerpflichtigem Vermögen der 
Kommanditisten zu Ersparnissen bei 
der Vermögensteuer führt. 

Im Rahmen des Gesetzes zur 
Umsetzung des Föderalen Konsolidie­
rungsprogrammes wurde der Vermö­
gensteuersatz für natürliche Personen 
ab 1995 gesplittet (begünstigtes Ver­
mögen 0,5 %; nicht begünstigtes Ver­
mögen 1 %). 

Es ist jedoch zu beachten, daß sich 
aufgrund besonderer Befreiungsvor­
schriften unterschiedliche Vorteile in 
Abhängigkeit vom Wohnsitz/ gewöhn­
lichen Aufenthalt des Gesellschafters 
(westliche Bundesländer /Beitrittsge­
biet im Sinne des Artikels 3 des Eini­
gungsvertrages vom 31.08.1990} er­
geben. 

Natürliche Personen, die bereits 
vor dem 01.01.1991 ihren Wohnsitz 
in den neuen Bundesländern {ohne 
Berlin-West} hatten, sind gemäß 
§ 24 c Nr. 1 und 3 VStG für die Kalen­
derjahre 1991 -1995 von der Vermö­
gensteuer befreit. Im Rahmen des 
Jahressteuergesetzes 1996 sind die 
steuerlichen Förderungsmaßnahmen 
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für die neuen Bundesländer verlängert 
worden. Das Gesetz sieht u.a. vor, die 
sachlichen und persönlichen Befrei­
ungsvorschriften nach § 24 c VStG bis 
Ende 1998 zu verlängern. Insoweit 
können die hiervon betroffenen Kom­
manditisten für den vorgenannten 
Zeitraum keine vermögensteuerlichen 
Vorteile erzielen. 

Bei natürlichen Personen mit 
Wohnsitz in den alten Bundesländern 
bzw. bei solchen, die ihren Wohnsitz 
erst nach dem 01.01.1991 in die neu­
en Länder verlegt haben, gelten für 
die Kalenderjahre 1991 - 1998 Beson­
derheiten beim Ansatz des Gesamt­
vermögens. Gemäß § 136 Ziff. 4a 
BewG gehört Grundbesitz in den neu­
en Bundesländern (ohne Berlin-West) 
in diesem Zeitraum nicht zum Ge­
samtvermögen. Schulden, die mit die­
sem Grundbesitz im Zusammenhang 
stehen, dürfen nach § 118 11 BewG 
nicht abgezogen werden. Damit ent­
fallen die vermögensteuerlichen Vor­
teile aus der Zuweisung von„Negativ" 
-Vermögen. Allerdings bleibt die Ein­
lage weitgehend vermögensteuerfrei. 

Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hat in dem Beschluß vom 
22.06.199512 Bvl37/91; DB 1995, 
S. 1740 ff.) die Unvereinbarkeit der 
unterschiedlichen Belastung von ein~ 
heitswertgebundenem Vermögen und 
sonstigem Vermögen mit dem Grund­
gesetz der Bundesrepublik Deutsch­
land festgestellt und dem Gesetz­
geber eine fünfjährige Übergangs­
regelung im Rahmen einer Neurege­
lung der Vermögensteuer zugestan­
den. 

----•- 18 

Diese Neuregelung des VStG hat 
der Gesetzgeber bis zum 01.01.1997 
zu verabschieden, andernfalls entfällt 
die VSt aufgrund des o.g. Beschlus­
ses. Da diese Neuregelung derzeit 
noch aussteht, ist es möglich, daß 
sich die Zusatzvorteile bei der Vermö­
gensteuer nicht oder nicht in voller 
Höhe realisieren lassen. 

Die in der Anlage IV angegebenen 
Bemessungsgrundlagen für die Ver­
mögensteuer beruhen auf einem ge­
schätzten Einheitswert für den Grund­
besitz (auf Basis der bis zum 31.12.1995 
geltenden Gesetzeslage) in f.-löhe von 
insgesamt 40 % (Einheitswert zum 
01.01.1935 incl. Zuschlag) der Investi­
tionskosten. Sollte im Rahmen einer 
Neuregelung der Wertansatz um 
beispielsweise 10 %-Punkte ange­
hoben werden, mindert sich die nega­
tive Bemessungsgrundlage um ca. 
DM 18.100,-bezogen auf eine Kom­
manditbeteiligung von DM 100.000. 

3.2.2 Erbschaft- und 
Schenkungsteuer 

Im Rahmen der Erbschaftsteuer 
und eingeschränkt bei der Schenkung­
steuer galten bisher die allgemeinen Re­
gelungen, insbesondere§ 37 a III Erb­
schaftsteuergesetz. Danach war Grund­
besitz in den neuen Ländern mit dem 
nach den Vorschriften der § § 129, ff 
BewG auf Basis 01.01.1935 festzu­
stellenden Einheitswert anzusetzen. 

Das Bewertungsverfahren von 
Geschäftsgrundstücken für die Fest­
stellung auf Basis des 01.01.1935 ist 
durch die Finanzverwaltung noch nicht 
festgelegt worden. Insoweit können 
zum jetzigen Zeitpunkt keine verbind­
lichen Aussagen über die Höhe der 
Werte getroffen werden. 

Für Zwecke der Schenkungsteuer 
wurden bisher die jeweiligen Bemes­
sungsgrundlagen nach einem geson­
derten Verfahren, gemäß dem Erlaß 
betr. schenkungsteuerrechtliche Be­
handlung von gemischten Schenkun­
gen sowie von Schenkungen unter 
einer Auflage ermittelt (BStBI. 1 S. 445 
v. 9.11.1989). Nach einem Urteil des 
BFH vom 14.12.1995 (DStR 1996, 
S. 340 ff) ist von einer gemischten 
Schenkung bei Übertragung eines An­
teils an einer Personengesellschaft 
und den damit zusammenhängenden 
Gesellschaftsschulden jedoch nicht 
auszugehen. Demnach wären im Falle 
der Schenkung die gleichen Werte an­
zusetzen wie im Erbfall (vgl. Anlage IV, 
Spalte 1311. 



Inwieweit sich die Finanzverwal­
tung dieser Vorgehensweise an­
schließen wird, kann noch nicht end­
gültig beurteilt werden. Sollte das 
bisherige Verfahren der gemischten 
Schenkung unverändert beibehalten 
werden, so kann die Bemessungs­
grundlage nach dieser, am Verkehrs­
wert orientierten Methode bestenfalls 
zu einem Wert von DM 0,-, nicht aber 
zu einer negativen Bemessungsgrund­
lage führen. 

In welchem Maß die in Anlage IV, 
Spalte 13) aufgezeigten Bemessungs­
grundlagen zu Steuervorteilen im Fall 
der Vererbung bzw. Schenkung der 
Beteiligung führen, hängt von der ge­
setzlichen Neuregelung ab. 

3.3 Andere Steuerarten 

3.3.1 Grunderwerbsteuer 

Die Grunderwerbsteuer ist gemäß 
Immobilien-Leasing-Vertrag zwischen 
CU und der Magdeburg KG Bestand­
teil der Gesamtinvestitionskosten. 

Der Erwerb sowie eine spätere 
Veräußerung der Beteiligung unter­
liegen nicht der Grunderwerbsteuer. 

3.3.2 Grundsteuer 

Im Immobilien-Leasing-Vertrag 
ist vereinbart, daß die Grundsteuer im 
Rahmen der Nebenkosten vom 
Leasingnehmer zu tragen ist. 

3.3.3 Umsatzsteuer 

Die Gesellschaft hat gemäß § 9 
UStG zur Umsatzsteuer optiert. Die in 
diesem Angebot enthaltenen Angaben 
über Einnahmen und Ausgaben der 
Gesellschaft verstehen sich netto 
ohne Umsatzsteuer. Durch Umsatz­
steuerzahlungen bzw. -erstattungen 
können Ergebnisverschiebungen ein­
treten. 
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4 Rendite 
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4.1 Prämissen 

Als finanzmathematisch objektive 
Basis für Renditeberechnungen bei 
nicht gleichbleibenden Zahlungs­
strömen hat sich die Methode des 
internen Zinssatzes weitgehend 
durchgesetzt. Die Renditeangaben 
des Beteiligungsangebotes wurden 
nach dieser Methode berechnet. 

Die Liquiditätszuflüsse, die der 
Kommanditist durch seine Beteiligung 
erhält, beinhalten rechnerisch nach 
Abzug der Verzinsung auch bereits 
Rückführungen des Eigenkapitals. 
Hieraus resultiert ein jährlich veränder­
ter Stand des jeweils kalkulatorisch 
gebundenen Eigenkapitals (ygl. Plan­
liquiditätsrechnung und Rentabilitäts­
berechnung Anlag!LlJ.!l 

Alle Renditeangaben beruhen auf 
der Prämisse, daß der Kommanditist 
seine Beteiligung nicht fremdfinan­
ziert. Weiter wird angenommen, daß 
der Anteil im Privatvermögen des 
Kommanditisten liegt und bei Verkauf 
des Anteils kein steuerpflichtiger Ver­
äußerungsgewinn anfällt. Ferner wird 
bei der Höhe der Verlustzuweisung 
1996 unterstellt, daß der Beitritt des 
Kommanditisten mit Annahme der 
Beitrittserklärung zum 30.09.1996 
wirksam wlrd. 

Für die Renditeberechnung wurde 
ab dem 01.10.2006 ein durchschnitt­
lich zu erwartender Zinssatz für Hypo­
thekendarlehen von 8 % p.a. unter­
stellt. Dieser Durchschnittszinssatz 
erlaubt eine realistische Renditeaus­
sage über den Planungszeitraum von 
rund 20 Jahren . 

Bei allen Renditeangaben in die­
sem Beteiligungsangebot ist unter­
stellt, daß die Beteiligung des Kom­
manditisten durch Anteilsrücknahme 
der CLI nach Ablauf des 20. Miet­
jahres (30.09.2016) endet. Der Kom­
manditist kann an den über die pros­
pektierte Rendite hinausgehenden 
möglichen Wertveränderungen des 
Leasingobjektes nur teilnehmen, 
wenn die vorgenannten Andienungs­
rechte nicht ausgeübt werden und der 
Anteil auch nicht an die CLI veräußert 
wird. 

Für das Jahr 1996 fällt eine 
Verlustzuweisung von 100,0 % be­
zogen auf die Kommanditeinlage an. 
Bei der Renditeberechnung wird 
angenommen, daß der Verlustzuwei­
sung aus der Beteiligung andere ver­
rechenbare Einkünfte des Komman­
ditisten gegenüberstehen. Deswei­
teren wird als Prämisse gesetzt, daß 
auf der Ebene des Kommanditisten 
über die gesamte Beteiligungsdauer 
ein gleichbleibender Grenzsteuersatz 
für die Steuereffekte (ESt) aus der Be­
teiligung zum Tragen kommt (exem­
plarische Grenzsteuersätze für die 
Renditeberechnung 45 % und 53 %). 

Im Rahmen des Gesetzes zur 
Umsetzung des Föderalen Konsolidie­
rungsprogramms vom 23.06.1993/ 
BGBI. 193,944 (975) wird seit dem 
01.01.1995 ein zeitlich nicht befriste­
ter 7,5 %iger Solidaritätszuschlag 
bezogen auf die Einkommensteuer­
und Körperschaftsteuerschuld er­
hoben. Dieser Zuschlag bewirkt eine 
Erhöhung des Grenzsteuersatzes und 
ist in der prospektierten Rendite für 
die Jahre 1996 - 1999 berücksichtigt. 



Sollte das Solidaritätszuschlagsgesetz 
unverändert auch noch zu dem Zeit­
punkt Gültigkeit besitzen, ab dem Ge­
winne zugewiesen werden, ist auf 
den beim Kommanditisten entstehen­
den Steuerbetrag zusätzlich 7 ,5 % p.a. 
Solidaritätszuschlag zu entrichten. 
Hierdurch kann sich ab dem Jahr 2000 
die Steuerbelastung auf die kalku­
lierten Gewinnzuweisungen erhöhen, 
mit der Folge einer Renditeverringe­
rung um bis zu ca. 0,41 % p.a. (bei 
einem Grenzsteuersatz von 53 %}. 

4.2 Basisrendite 

4.2.1 Ermittlung der 
Basisrendite 

Zur Ermittlung der Basisrendite 
werden die Ausschüttungen und die 
Steuereffekte aus den Verlust- und 
Gewinnzuweisungen herangezogen. 
In dieser Basisrendite sind insbeson­
dere Vorteile aus Substanzsteuer­
effekten noch nicht berücksichtigt. 

Grenzsteuersatz 

Basisrendite 

nach Steuern 

Verg'leichsre_ndite 

vor Sieuerf! 

5,49 % 6,31 % 

Die Renditen sind für rund 
20 Jahre fest, sofern die unter 
Ziff. 4.1 genannte Annahme eines 
8 %igen Zinssatzes zum 01.10.2006 
eintritt. Insoweit sind die Renditen 
abhängig von dem mit dem Leasing­
nehmer neu zu vereinbarenden Zins­
satz, da sich bei einem von 8,0 % p.a. 
abweichenden Zins der kalkulierte 
steuerliche Ergebnisverlauf und die 
kalkulierte Ausschüttung verändern. 
Hierdurch ergeben sich exemplarisch 
folgende Renditen, gerechnet über die 
gesamte Beteiligungsdauer, bei neu 
vereinbarten Zinssätzen ab dem 
01.10.2006 von 

'ßp~'f#teö'ffü~ 
rWibfr $1~~.rn 

7,0 % p.a. 9,0 % p.a. 

Änderungen der geplanten 
Investitionskosten führen zu keiner 
Minderung der Basisrendite. 
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4.2.2 Planliqniditätsrechnung 

Die Liquiditätszu- und -abflüsse 
ergeben sich aus den jährlichen Aus­
schüttungen zuzüglich bzw. abzüglich 
der Steuereffekte (ESt). 

Die Ausschüttung für ein Ge­
schäftsjahr erfolgt grundsätzlich be­
reits im Januar des folgenden Jahr:es 
(erstmals im Januar 1998 für 1997); 
vereinfachend wird sie bei der Ren­
diteermittlung zum 31.12. des be­
treffenden Geschäftsjahres {erstmals 
31.12.1997) berücksichtigt. 

bie Steuereffekte sind jeweils in 
dem Geschäftsjahr angesetzt, für das 
die einzelnen Verlust- bzw. Gewinnzu­
weisungen erfolgen, da die Vorauszah­
lungen für die ESt schon während der 
laufenden Geschäftsjahre angepaßt 
werden können (vgl. Anlage III und 
Ziff. 3.1.5). 

21.A 
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4.2.3 Rentabilitätsberechnung 

Die Rentabilitätsberechnung ba­
siert auf den in der Planliquiditätsrech­
nung kalkulierten Liquiditätszu- und -
abflüssen. Der jeweilige Stand der 
kalkulatorischen Eigenkapitalbindung, 
die entsprechende Verzinsung sowie 
die Rückführung bzw. der Einsatz von 
Eigenkapital werden getrennt ausge­
wiesen. Aus den Liquiditätsflüssen 
wird pro Jahr zunächst kalkulatorisch 
die vorgegebene Verzinsung des ge­
bundenen Eigenkapitals ermittelt. Der 
verbleibende Betrag führt dann rech­
nerisch zur Rückführung oder Erhö­
hung der Eigenkapitalbindung. 

Der Kommandit~st kann durch 
Anteilsveräußerung an die CLI nach 
20 Mietjahren einen Veräußerungs­
erlös in Höhe von DM 30.000,- (bezo­
gen auf eine Kommanditeinlage von 
DM 100.000,- vgl. Vereinbarung über 
Optionsrechte zur Übernahme von 
Kommanditanteilen) erzielen. Der Ver­
äußerungserlös entspricht der kalku­
lierten Eigenkapitalbindung zum 
30.09.2016 und führt somit zur pro­
spektierten Basisrendite. 

Veräußert der Kommanditist sei­
nen Anteil vorzeitig, benötigt er zur 
Realisierung der Rendite einen Ver­
kaufspreis, der der Kapitalbindung 
zum Veräußerungszeitpunkt entspricht 
(vgl. Anlage III, Spalte 9). 
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4.3 Zusatzeffekte 

In der Planrechnung ist ein durch­
gehender Steuersatz von 53 % bzw. 
45 % (zzgl. SolZ) unterstellt. 

Liegt der persönliche Steuersatz 
eines Kommanditisten z.B. durch die 
Kirchensteuer über den exemplarisch 
angegebenen Steuersätzen, führt dies 
indirekt zu einer Verbesserung der 
Rendite. 

Sinkt der persönliche Steuersatz 
des Kommanditisten in späteren 
Jahren nach Verrechnung der Verlust­
zuweisungen, so erhöht sich die Ren­
dite auf bis zu ca. 11,0 % p.a. nach 
Steuern. Die Beteiligung ist damit 
eine ideale Ergänzung zur Zukunfts­
sicherung bzw. Altersversorgung. 

Ab 1999 entstehen auf Basis 
der bis zum 31.12.1995 geltenden 
Gesetzeslagg - laufende Vermögen­
steuervorteile auf Basis der negativen 
Bemessungsgrundlagen. Der Vermö­
gensteuersatz für natürliche Personen 
wird ab 1995 gesplittet (Änderung 
durch das Gesetz zur Umsetzung des 
Föderalen Konsolidierungsprogram­
mes). Kann der Kommanditist die 
negativen Bemessungsgrundlagen mit 
eigenem, nicht begünstigten Vermö­
gen (Grundvermögen und- sonstiges 
Vermögen mit Ausnahme der Beteili­
gungswerte} verrechnen, hat er inso­
w.eit einen Vermögensteuervorteil auf 
Basis des 1 %-igen Vermögensteuer­
satzes. Kann der Kommanditist die 
negatlven Bemessungsgrundlagen mit 
eigenem, begünstigten Vermögen 
(z.B. Betriebsvermögen) verrechnen, 
hat er einen Vermögensteuervorteil 
auf Basis des 0,5 %-igen Vermögen­
steuersatzes. 

Wird der Anteil vererbt, bleibt auf­
grund der negativen Bemessungs­
grundlagen weiteres Vermögen des 
Kommanditisten von der Erbschaft­
steuer befreit. Die Höhe, in welcher 
weiteres Vermögen übertragen wer­
den kann, wird in Anlage IV darge­
stellt. Die hieraus möglichen Steuer­
vorteile sind abhängig von den 
individuell verschiedenen Steuer­
klassen und Steuersätzen. 

Bei Nichtausübung der Antei!sver­
äußerung an die CLI mit Wirkung zum 
Ablauf des 20. Mietjahres sowie des 
Andienungsrechtes der Gesellschaft 
zum Ablauf des 20. und 30. Mietjah­
res partizipiert der Kommanditist an 
der Wertentwicklung des Objektes. 

Zusatzeffekte sind in der Basis­
rendite nicht berücksichtigt. 
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5 Risiken 
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5.1 Allgemeines 

Die Beteiligung an der Magdeburg 
KG ist eine Investition, bei der der 
Kommanditist nicht nur Chancen hat, 
sondern auch Risiken trägt. Es handelt 
sich um eine langfristige Investition, 
bei der unvorhersehbare zukünftige 
wirtschaftliche und rechtliche Ent­
wicklungen die projizierten Ergebnisse 
beeinflussen können. Insbesondere 
sind außerplanmäßige Situationen wie 
z.B. Änderungen der steuerlichen 
Gesetzgebung, der Rechtsprechung 
sowie der Verwaltungspraxis nicht 
auszuschließen. Hierdurch würde die 
Verfügbarkeit, die Werthaltigkeit und 
die Verwertbarkeit des Immobilien­
Investments und damit die Liquidität 
bzw. die Rentabilität beeinträchtigt. 

5.2. Gesellschaftsrechtliche 
Risiken 

5.2.1 Nachschnßpflicht 

Soweit Investitionskostensteige­
rungen eintreten, ist der Kommandi­
tist verpflichtet, seine Kommanditein­
lage bis zu maximal 10 % zu erhöhen 
(vgl. Ziff. 1.2.2). 

5.2.2 Haftung 

Die Kommanditisten haften bis 
zur Eintragung in das Handelsregister 
für die zwi~chenzeltlich vorgenomme­
nen Geschäfte der Gesellschaft unbe-
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grenzt. Vom theoretischen Risiko 
einer über die Einlage hinausgehen­
den Haftung bis zur Eintragung gemäß 
§ 176 HGB stellt die CFB den Kom­
manditisten im Innenverhältnis frei, 
sofern er unverzüglich die zu seiner 
Eintragung erforderliche Vollmacht 
(Prospektbeilage) erteilt. 

Nach der Eintragung im Handels­
register und der vollen Leistung,-der 
Einlage lebt die Haftung insoweit wie­
der auf, wie den Gesellschaftern 
Teilbeträge ihrer Einlage z.B. im 
Rahmen der Ausschüttung von Bar­
überschüssen zurückgezahlt werden. 

5.2.3 Weitere Gesellschafts­
rechtliche Aspekte 

Die Interessen eines einzelnen 
Gesellschafters können durch Mehr­
heitsentscheidungen beeinträchtigt 
werden, z.B. durch Gesellschafter­
beschlüsse, die ohne Teilnahme des 
jeweiligen Gesellschafters gefaßt 
worden sind. Weiterhin besteht die 
Möglichkeit der Majorisierung der 
Gesellschaft durch den Eintritt eines 
Großkommanditisten; dies gilt insbe­
sondere im Zusammenhang mit der 
zur Sicherung der Investition gegebe­
nen Plazierungsgarantie. 

Weiterhin kann grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen werden, daß die 
Entwicklung der Gesellschaft durch 
Fehlentscheidungen des persönlich 
haftenden Gesellschafters negativ 
beeinflußt wird. 

23.A 
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5.3 Objektrisiken 

5.3.1 Objektrisiken aus Ver­
trägen / Vereinbarungen 

Aus der Ableitung der gültigen 
Leasing-Erlasse ist für die Zurechnung 
des wirtschaftlichen Eigentums erfor­
derlich, daß die Magdeburg KG das 
Risiko der Mangelhaftigkeit, Unbe­
nutzbarkeit und des zufälligen Unter­
gangs bzw. der ganzen oder teilwei­
sen Zerstörung des Leasingobjektes 
trägt. Tritt ein solcher Fall ein, kann 
der Leasingnehmer seine Zahlun9s­
verpflichtung mindern bzw. einstellen. 
Einen Teil der genannten Risiken 
deckt die Feuer-/ Extended-Coverage 
Versicherung ab (z.B. Brand, Explo­
sion, Sturm, Hagel etc.). Hat der 
Leasingnehmer aber die Verschlechte­
rung des Leasingobjektes oder die 
vorzeitige Kündigung zu vertreten, 
bleibt er zur Zahlung verpflichtet. 

Da. in Bezug . ..auf die vorgenannten 
Risiken das Rücknahmeangebot des 
Kommanditanteils durch CLI (vgl. 
§ 1 Ziff. 1 der Vereinbarung über 
Optionsrechte zur Übernahme von 
Kommanditanteilen) ausgeschlossen 
ist, verbleiben diese beim Komman­
ditisten. 

Im Rahmen der mit CLI zu 
schließenden Optionsvereinbarung ist 
CLI u.a. dann berechtigt, die Komman­
ditanteile zu erwerben, wenn sie von 
ihrem Untermieter die vereinbarten 
Zahlungen in Höhe von mindestens 
zwei Mietraten seit mehr als zwei 
Monaten nicht erhalten hat. Die pro­
spektierte Rendite wird in diesem Fall 
nur von den Gesellschaftern zum 
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Veräußerungszeitpunkt realisiert, die 
im Beitrittsjahr den Grenzsteuersatz 
von 53 % zzgl. SolZ hatten. Zusätzlich 
hat der Gesellschafter das Risiko, zu 
diesem Zeitpunkt keine entsprechen­
de Alternativanlage zu bekommen. 

5.3.2 Investitionsvorrang-
bescheid 

Mit lnvestitionsvorrangbescheid 
vom 31.08.1993 wurde dem Investi­
tionsvorhaben Vorrang vor angemelde­
ten Rechten Dritter am Grundstück 
eingeräumt. Die mit diesem Bescheid 
geforderten investiven Maßnahmen 
sind zwischenzeitlich erfüllt, so daß 
ein Rückgaberisiko nicht erkennbar ist. 

5.3.3 Freistellung für 
Baulasten 

Aufgrund ungeklärter Eigentums­
verhältnisse bei einigen Nachbar­
grundstücken hat die Stadt die 
Eintragung von Baulasten zugunsten 
der Magdeburg KG veranlaßt Dies 
geschah ohne Zustimmung der jewei­
ligen Grundstückseigentümer. Die 
Magdeburg KG hat gemeinsam mit 
der Maritim Hotelgesellschaft mbH 
eine Freistellung gegenüber der Stadt 
für den Fall abgegeben, daß diese von 
Dritten hierfür in Anspruch genom­
men wird. Im Innenverhältnis ist die 
Magdeburg KG diesbezüglich von der 
Maritim Hotelgesellschaft mbH freige­
stellt. 

5.3.4 Risiko aus 
Objektveräußerung 

Neben dem Abschluß des 
Generalübernehmervertrages über die 
Errichtung eines Hotelgebäudes (vgl. 
Ziff. 1. 2.1) hat die Magdeburg KG 
einen weiteren Generalübernehmer­
vertrag bezüglich der Errichtung eines 
inzwischen fertiggestellten Bucoge­
bäudes auf einem Nachbargrmidstück 
abgeschlossen, über das bereits ein 
Kaufvertrag mit einem Dritten vorliegt. 
Der Generalübernehmer hat sich zwar 
verpflichtet, seine Zahlungsansprüche 
unmittelbar gegenüber dem Erwerber 
des Grundstücks geltend zu machen, 
der im Innenverhältnis die Magdeburg 
KG von diesen Verpflichtungen freige­
stellt hat, dennoch trägt die 
Magdeburg KG ein Haftungsrisiko 
bezüglich der noch ausstehenden 
Zahlungen des Dritten an den 
Generalübe·rnehmer. 



5.4 Steuerliche Risiken 

5.4.1 Allgemeine Hinweise 

Die Angaben zu den steuerlichen 
Konsequenzen basieren auf den der­
zeit gültigen Steuergesetzen, ihrer 
Interpretation durch die Rechtspre­
chung, den Erlassen der Finanzver­
waltung und der Literatur sowie auf 
den Erfahrungen des Prospektheraus­
gebers aus Betriebsprüfungen frühe­
rer Immobilien-Leasing-Fonds. Es gibt 
jedoch keinerlei Gewähr dafür, daß die 
zugrundegelegte Rechtslage zukünftig 
unverändert fortbesteht. Neben Ände­
rungen der einschlägigen Steuerge­
setze können auch Änderungen in der 
Finanzrechtsprechung oder der Auf­
fassung der Finanzverwaltung zu einer 
abweichenden Behandlung führen. 

Für steuerliche Zwecke kann eine 
endgültige Festlegung über die Auf­
teilung der Investitionskosten (z.B. 
Anschaffungskosten für Grundstück/ 
Gebäude sowie Zurechnung zu den 
Werbungskosten) grundsätzlich erst in 
der Betriebsprüfung erfolgen. Eine 
abweichende Aufteilung durch die 
Finanzverwaltung wirkt sich unmittel­
bar auf die Höhe der steuerlichen Er­
gebnisse der Gesellschaft und damit 
auf die Höhe der Steuerent- bzw. 
-belastungen der Gesellschafter aus. 

5.4.2 Überschußerzielungs-
absicht 

Mit den Planrechnungen wird für 
die Gesellschaft der steuerlich not­
wendige Totalüberschuß belegt. 

Finanziert ein Kommanditist seine 
Beteiligung durch Kredit, so kann aller­
dings auf seiner Ebene die Über­
schußerzielungsabsicht fehlen und 
deshalb die steuerliche Anerkennung 
der Verluste bei ihm scheitern, wenn 
die Kreditkosten (Sonderwerbungs­
kosten) per Saldo den aus der Beteili­
gung zu erwartenden steuerrelevan­
ten Überschuß - ohne Veräußerungs­
gewinn - übersteigen. Insgesamt ist 
zu beachten, daß die über die Laufzeit 
geltend gemachten Sonderwerbungs­
kosten den Totalüberschuß (ersichtlich 
aus Anlage 111, Summe Spalte 2) nicht 
aufzehren. 

Bei einer beabsichtigten Veräuße­
rung bzw. Anteilsübertragung zu 
einem Zeitpunkt, zu dern noch kein 
steuerrelevanter Überschuß erzielt 
worden ist, sollte ein Steuerberater 
hinzugezogen werden, um eine nach­
trägliche Aberkennung der geltend 
gemachten Verlustzuweisung wegen 
"Liebhaberei" auszuschließen. 

5.4.3 Anerkennung der 
steuerlichen Ergebnisse 

Nach den Erlassen der Finanzver­
waltung ergibt sich aus § 15 a EStG im 
vorliegenden Fall unseres Erachtens 
keine Verlustverrechnungsbeschrän­
kung. Aufgrund der Erfahrungen der 
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früheren Jahre ist jedoch eine restrikti­
vere Interpretation des § 15 a EStG 
durch die Finanzverwaltung nicht aus­
geschlossen. Dies würde zu einer Ren­
diteminderung führen (vgl. Ziff. 3.1.4). 

Da über die endgültige Höhe der 
steuerlichen Ergebnisse der Gesell­
schaft und die daraus resultierenden 
Steuerwirkungen erst nach Beendi­
gung der Betriebsprüfung und der sich 
daran anschließenden einheitlichen 
und gesonderten Steuerfestsetzung -
möglicherweise sogar erst nach 
Durchführung eines Einspruchs- und 
Klageverfahrens - Klarheit besteht, 
können ggf. Nachforderungsansprü­
che der Wohnsitzfinanzämter entste­
hen, die u.U. gern.§ 233a AO zu ver­
zinsen sind. 

5.4.4 Kürzung der 
Vorauszahlungen 

Nach den Erfahrungen der CFB ist 
davon auszugehen, daß der für 1996 
prognostizierte Verlust im Rahmen der 
zum 10.12. zu leistenden Einkommen­
steuer-Vorauszahlung oder durch Ein­
tragung auf der Lohnsteuerkarte bis 
zum 30.11.1996 berücksichtigt wer­
den kann. Hierfür ist zwingend erfor­
derlich, daß die kompletten Zeich­
nungsunterlagen {insbesondere Voll­
macht zur Handelsregistereintragung) 
der CFB bis zum 26.09.1996 vorlie­
gen. Sollte sich die Geltendmachung 
der Verlustzuweisung (z.B. durch eine 
verzögerte Vorprüfung) über den 
31.12.1996 hinaus verschieben, so 
vermindert sich die Rendite in Abhän­
gigkeit vom Zufluß der Steuerersparnis. 

25-•~-
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5.5 Sonstige Risiken 

5.5.1 Renditeänderung bei 
Zinsänderung 

Die Leasingraten für den Eigen­
kapitalanteil sind bis zum 30.09.2006 
fest vereinbart. Ab dem 01.10.2006 
wurde ein durchschnittlich zu erwar­
tender Zins von 8,0 % p.a. unterstellt. 
Liegt der tatsächlich vereinbarte Zins 
unter dem angenommenen, werden 
sich die Ausschüttungen vermindern, 
liegt der tatsächlich vereinbarte Zins 
über dem angenommenen, werden 
sich die Ausschüttungen erhöhen. In 
beiden Fällen wird sich der prospek­
tierte steuerliche Verlauf ändern. Die 
Renditeauswirkungen sind unter 
Ziff. 4.2.1 beschrieben. 

A.26 

5.5.2 Fungibilität der Anteile 

Nach den gesellschaftsvertragli­
chen Regelungen ist jeder Gesell­
schafter mit schriftlicher Zustimmung 
des persönlich haftenden Gesellschaf­
ters grundsätzlich befugt, seinen An­
teil zu veräußern. Für eine derartige 
Veräußerung von Anteilen an Immo­
bilien-Fonds gibt es jedoch keinen 
geregelten Markt. Die Fungibilität ist 
daher eingeschränkt. 



• • • ... 

Da jeder Interessent mit seiner 
Beteiligung unterschiedliche Ziele ver­
folgt, sollte er die Angaben und 
Annahmen im Beteiligungsprospekt 
unter Berücksichtigung seiner persön­
lichen Situation kritisch prüfen und 
würdigen. Ggf. sollte fachlicher Rat 
eingeholt werden. 

Eine von uns beauftragte Wirt­
schaftsprüfungsgesellschaft hat über 
ihre nach Maßgabe der Stellung­
nahme WFA 1/1987 des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer durchgeführte Pro­
spektprüfung und deren Ergebnis 
einen Bericht erstattet, der wesent­
liche Feststellungen zu diesem Pro­
spekt enthält. Dieser Bericht enthält 
keine Beanstandungen und wird 
jedem ernsthaften Interessenten auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt, sobald 
er der Magdeburg KG in vervielfäl­
tigter und gebundener Form vorliegt. 

Die Herausgabe des Prospektes 
erfolgt am 26.07.1996. 

Für den Inhalt des Prospektes 
sind die bis zur Herausgabe bekann­
ten oder erkennbaren Umstände maß­
geblich. 

Die Haftung der gegenwärtigen 
und zukünftigen Vertragspartner sowie 
Prospektverantwortlichen und ihrer 
Angestellten für unrichtige oder 
unvollständige Tatsachenangaben im 
Prospekt oder für die Verletzung von 
Aufkärungspflichten ist auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Ebenso ist die Haftung für unzu­
treffende Prognosen, für unzutreffen­
de Wertungen oder für unzutreffende 
steuerliche Annahmen auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
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Anlage I 

Finanz, )llld J1:rves.titi~nspijm 1996 

Ausgaben 

Grundstück (incl. Nebenkosten) 

Gebäude (incl. Nebenkosten) 

Disagio 1996 

Darlehensdienst (Hypothekendarlehen) 

Vorfälligkeitsentschädigung 

Zwischenfinanzierungszinsen 

Vermittlungsgebühr Eigenkapital 

Plazierungsgarantiegebühr 

Konzeptionsgebühr 

Verwaltungskosten 

= Ge_sämtaµsgabeti 

Finanzierung 

Kommanditeinlagen 

Einlagen der Altgesellschafter 

langfristiges Hypothekendarlehen 

Leasingrate 1996 

= Gesarntfir:ianzierung 

A.28 

TOM 

24.952 

148.248 

10.250 

1.049 

4.400 

573 

4.695 

1.878 

1.500 

932 

188.477 

TOM 

93.900 

101 

102.500 

1.976 

198.477 

% der 
Gesamtausgaben 

12,6 

74,7 

5,2 

0,5 

2,2 

0,3 

2,4 

0,9 

0,7 

0,5 

100,a 

% der 
Gesamtfinanzierung 

47,3 

0, 1 

51,6 

1,0 

100,0 



Anlage II 

E:l'fek#ver E~enkapitäle4isat:z ;i:ü:t eine Bet,,~ung von. 
Dl\I 1.0(l.(l!}(l;"-" ( al/.e ~gal!en in DM) 

Grenzsteuersatz: 
{zzgl. Solidaritätszuschlag 7 ,5 %) 

1996 Einzahlung 

Verlustzuweisung 1996 

Steuerersparnis 1996 
{vgl. Ziff. 4.1 und Ziff. 4.2.2) 

Effektiver Eig~nkapitäleirisaf~ 1996 

Grenzsteuersatz: 
{zzgl. Solidaritätszuschlag 7,5 %) 

1996 Einzahlung 

Verlustzuweisung 1996 

Steuerersparnis 1996 
{vgl. Ziff. 4.1 und Ziff. 4.2.2) 

Effektiver Ei.genkapitaleinsatz 1996 

100.000 

700.000 

CFB-FONDS NR. 90 

53 % 

100.000 
•)j 

J. 56.975 

.43.025 

45 % 

100.000 

./. 48.375 

51,625 
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► Graphische Darstellung für eine Beteiligung von DM 100.000,­
( Grenzsteuersatz 53 % zzgl. SolZ für die Jahre 1996 bis 1999) 

DM Einkommensteuereffekte 
60000----------------------------

50.000-H+--------------------------

4.0.000-,H+--------------------------

30.0QO -c-jf-!t----j 
Steuerersparnisse 

w.ooo-H+--------------------------

ld.Oi)O-H+---------------------------

-i d.000 ~-------------1 Steuerzahlungen .. 1 

_____________ _':~•iii~i!Wiiir. i!läiiid!IIBill.t!ii".!ii.x&l!! •• !!!J#i!!!>!.!rv"::'.;,Ic.~r:--::t, -----­
-20.QO0-

1996 i9ll8 2000 2DP2 2004 2006 2ÖQ8 20) ö 2012 _2b74 207.6 
J~hre 

► Graphische Darstellung für eine Beteiligung von DM 100.000,­
( Grenzsteuersatz 53 % zzgl. SolZ für die Jahre 1996 bis 1999) 

bM E_i-~~ka_plt~lbindung 
80.0IJO~---------------------------

70.000----------~-----------------

60.000----------------------------

50 . .000----------------------------

40 .. 000 

30.000 

20.000 

10.000 

0 

& & & & & & 
& & & & 

& ~ c" & 

~ 

& 
4 

-

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 • 2014 2016 
Jahre 



llent;1bilitatsberethnoog 

Liquidität Eigenkapital Eigenkapital 
Zufluß (+) Verzinsung Rückzahlung (+) 
Abfluß (-) Einsatz (-) 

= (5) 6,31357 % = (6)-(7) 
auf (91 d. Vorjahres 

(6) (7) (8) 

-43.025 0 -43.025 
3.000 2.716 284 
3.200 2.699 501 
2.841 2.667 174 
1.727 2.656 -929 
1.855 2.715 -859 
2.311 2.769 -458 
2.274 2.798 -523 
2.235 2.831 -596 
2.193 2.868 -675 
2.491 2.911 -420 
3.472 2.937 535 
3.425 2.904 522 
3.375 2.871 504 
3.320 2.839 481 
3.781 2.809 973 
5.308 2.747 2.561 
5.288 2.585 2.703 
5.267 2.415 2.853 
5.245 2.235 3.010 
3.918 1.533 *2 2.384 

30.000 30.000 

$3503 53.5.03 

*2 Das noch in 2015 gebundene Eigenkapital wird für 9 Monate 
bis zum 30.09.2016 kalkulatorisch verzinst. 

CFB-FONDS NR. 90 

Eigenkapital 
Bindung 

von DM 100.000,-
)95) 

= Vorjahr - (81 

(9) 

43.025 
42.741 l~n (Bl'/!GJ 42.240 ! 
42.066 
42.995 
43.854 ,chafl-
44.312 
44.835 

teuer 

45.431 
46. 105 
46.526 
45.991 

IIIR 
45.469 
44.965 
44.484 
43.511 
40.950 L 
38.248 
35.395 
32.385 
30.000 

2009 2011 20.13 20.15 
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► Graphische Darstellung für eine Beteiligung von DM 100.000,­
(auf Basis der Gesetzeslage bis zum 31.12.1995) 

DM 
4ö,oöo------------'--------------------

!l()Qdö~------------1 

ZfWQO-~----------, 

Vermögen-*, Erbschaft­

und Schenkungsteuer 

1(.).QiJQ~---------------------------

1 
L. 

4(),000---------------------------
)~97 1$99 :IOQ1 ZÖ.03 .ZöOB 2007 2QQ9 2d11 2013 :i:1115 

JaJ,rß 

"Für die Vermögensteuer gelten nur die Werte ab 1999. 
Zeitpunkte jeweils zum 01.01. eines jeden Jahres. 

1 
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Anlage IV 

Zeitpunkt 
(jew. 01.01 .) 

Bemessungsgrundlagen 
Vermögensteuer 

Bemessungsgrundlagen 
Erbschaftsteuer 

Schenkungsteuer 

(1) 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

(2) 

0 
0 

-36.410 
-34.863 
-33.252 
-31.750 
-30.709 
-29.598 
-28.414 
-27.151 
-25.895 
-24.827 
-23.672 
-22.421 
-21.067 
-19.873 
-19.432 
-18.953 
-18.436 
-17.875 

Exemplarische Darstellwtg für eine Beteiligwtg von DM 100.000,­
(auf der Basis eines geschätzten Einheitswertes für den Grundbesitz unter 

Berücksichtigung der Gesetzeslage bis ZUin 31.12.1995) 

(3) 

-36.787 
-36.787 
-36.410 
-34.863 
-33.252 
-31.750 
-30.709 
-29.598 
-28.414 
-27.151 
-25.895 
-24.827 
-23.672 
-22.421 
-21.067 
-19.873 
-19.432 
-18.953 
-18.436 
-17.875 

Eine Abweichung bei der Festsetzung der Werte durch die Finanzbehörde (z.B. im Zusammenhang mit dem 
erwähnten Urteil des BVerfG) beeinflußt die absolute Höhe der Bemessungsgrundlagen; die dargestellte 
relative Entwicklung der geschätzten Werte bleibt in etwa bestehen {vgl. 3.2.1 und 3.2.2). 

Im Rahmen der Vermögen-, Erbschaft- und Schenkungsteuer bleibt zusätzlich zur Beteiligung 
Uew. Eigenkapitalbindung vgl. Anlage 111) sonst steuerpflichtiges Vermögen in Höhe 
der oben genannten negativen Werte steuerfrei. Die Höhe der Steuervorteile aus den 
o.g. Bemessungsgrundlagen ist abhängig von den jeweils maßgebenden Steuersätzen. 



Anlage III 

Planfiqmditäts:rechrtmtg 

Geschäftsjahr Steuer - Ergebnis 
Gewinn(+) 
Verlust (-) 

Einkommensteuer 
Entlastung (+) 
Belastung (-) 

Grenzsteuersatz 53 % 

Eigenkapital 
Ausschüttung (+) 

Einzahlung (-) 

inkl. Solidaritätszuschlag = 56,975 % 

(1) 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

30.09.2016 

Veräußerungserlös 

Summe 

(2) 

-100.000 
0 
0 

1.683 
3.911 
3.952 
3.941 
4.011 
4.085 
4.163 
4.782 
6.468 
6.556 
6.651 
6.754 
7.394 
9.042 
9.079 
9.118 
9.161 
6.901 

7,65.2 

(3) 

56.975 * 1 

0 
0 

-959 
-2.073 
-2.095 
-2.089 
-2.126 
-2.165 
-2.207 
-2.534 
-3.428 
-3.475 
-3.525 
-3.580 
-3.919 
-4.792 
-4.812 
-4.833 
-4.855 
-3.657 

Exemplarische Darstellung für eine Beteiligung von DM 100.000,-

Geringfügige Abweichungen sind auf Rundungsditferenzen zurückzuführen . 

... 1 Zur Auswirkung der Verlustzuweisung 1996 vgl. Ziff. 4.2.2 

(4) 

-100.000 
3.000 
3.200 
3.800 
3.800 
3.950 
4.400 
4.400 
4.400 
4.400 
5.025 
6.900 
6.900 
6.900 
6.900 
7.700 

10.100 
10.100 
10.100 
10.100 

7.575 

30.000 

53.6.50 

153,650 

Liquidität 
Zufluß(+) 
Abfluß 1-1 

= (3)+(4) 

(5) 

-43.025 
3.000 
3.200 
2B41 
1.727 
1.855 
2.311 
2.274 
2.235 
2.193 
2.491 
3.472 
3.425 
3.375 
3.320 
3.781 
5.308 
5.288 
5.267 
5.245 
3.918 

30.000 

53,.50:3_ 
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GESELLSCHAFTSVERTRAG 

Fi:trna und Sitz 

Gegens~iµld µes 
Uiite·rnehmens 

• -, a ~: • • : - < ' ' 

-,-P~-~·er,_:-G-~_$·~~~ d~r( • 
Gi$sells~J!aft• • 

• "Ges~lls-J,-aft.,;, . • 
.G;,sell$t;lifil'tSkayitltl- •• ,-, ,_-,. -

A,34 

§.1 1, Die Firma der Gesellschaft lautet; 

2. Sitz cjer•Gesellsthaft ist 

l'mrnqbllfen,,,VermJetUi:\g_sg~seiTscf(afr 
Heeder&Co .. 
dbi9:.kt Mariiim-Mä~de~urg KG 

Düs$13.ldorf. 

1.. C3ege~$1ähcl_des Unternehmens ist der Erweri\ EJie ßeb;iu4ng, Vermie\ . 
Jung; Verpachtunguncl Verwaltungyon Gr~ndstückerr µndGebäudf)7,.insb;e ... 
sondere die Erricn;ung eines Hotelgebäudes m)t liefgs1rage in. ~il§~ebu.rg; 
Qtto-vo11 ... Glfericke-_$traße,_ul7{1. cl.essen)angfostig,, Wrmietu.Ög .im l1ai'trt7en • 
ein.es' ltnmn~iiLen-LeasiflgNertr~ges _Es VVfic\en ~e.i0oä gen..;h,mi.9u~gspflich­
tlge~ 1ätigkBite,n im$il'jrre,c!es J 34' c_'Ge,wertiebrdnung au·sge/Qbr • • 

• •. [?i.e (a'.ese~sbnitt1stHerebi'i\[!Jt'.älfernltide/niGekeITsthilttsz(,v90!§l\lSafl.]" 
rrierrnän!'ls>6c:ten, IBe,scl]a,ie vvahrzuneliJxfen, • • , •• 

. :::-~-~: J(:\::F :~;::; _?\.-f.f ~-,t.t;:!J '.'t·,:>: : ~:\t-.·: {i-;._, ~:<:·;_·:: ::t :J ~ \ '.'.:::_;; _--<;:?· } -- '.· 
• qr~ 0e~e)!sfha,ft iJfÖis ztirn<31 •. t1' :zo_w les.~ al)gesqr.f<Jsseft lincjverjä n- •.. 

.. . .. •· 9.<,!1Sish ',larjach ~Üf Wnhe,stiiftmte.Z~it ;lei)]ir Besells'chafl~r lam, ~eine, 
'.. ~elEliligung,m,ter .cin~altyng etn'er Küqtli\)un,m.s*'.ist }qn secfis R1bnaten auF; ••• 

. ··• 'l]~S Ehde'.e\'6.e;\:Jllctin.~"-~~h?ffsjah reslefsir:tia/~ zum_i3'1. )'2.2026,. kündig~n/ ' 
• Eifre t.\irJ9igi;ing f,;t aci}l'eröerf) fiis,los•iulass@J;~e.hn.a8fgrund tjeJ;jn ~ 6 • • ... •. • 

•, Zifj;6 g9:eg~lten,1\i:i.t!ienungsrechteda$dprt gehaflmte~easjhqotJ[!lkt vei- • 
C ~ußertr,woi.deilfijt iJÖ(l die:füeseil:Sth)lft daraufhin nfd\i aufgeiöst\i(,itd .• 

~ • --ee,,." "\ :,".'.·•· 

< [)~ • R~rct1gficr; ~~t c1&ic~ir&0~sifiriib~'rle~· ßr(eJ;~;J~11iiber derrl;sellscgält • 
zu•erf!)'Jgerr.; • • • •• ; ' • • •••• ~ : • • • ,. •• • 

rn,t·.G~~i;hi.iftsJabr'rsfcj~sJ!:i,/e.~erj~hr 
.-. :<;; ''. 

. Art ~er Gei;~)rnk:fiafüsipd,~t)ai1igtr 

a) • a;~ \l~:s~~llt~h•äh~hd~r hekeiis;~~ft~; • ·•· .• 
:~-

H$rrWdtg1 ng ~ee<l.~f"Eflnig~rioh . 

Pi.lt pers9~/f;h naftepde Ge~ell!,ch~ft/!r ($t rnüeiri~r Kap.iWeihla~e nid\l • 
• beteÜigt, h häl'tdemzuto!ge kein~rt Kap.ilalan.teiJ.. ' • • •• ' • . '. . '·" " ·,· ,· • . ' •' . ----,- •' 

bl • als Kommanditist 

Finanz,( Bau• Uno Grundstu.Gk$\/ervvertungsg$si31lschaft. rnit b,>sc:hrän\;ter 
Haftung,. 13a)1 Salzu!leri 

- nachfo/gerii:J Finanzbau g.emirint • 

n:Ht einer Komman.i:/i!einl~ge von RM 2.500,c-

c) als Kommanditist 

Maritim Hotelgesellschaft mbH,. limmencfc;,rfer S<1and 

mi.t einer Kommanditeinlage. von DM 97.500,-
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d) als Kommanditist 

Herr Götz Knappertsbusch, Düsseldorf 

mit einer.Kommanditeihlage von DM LÖOd,-. 

Der persönlichhattende Gesellschafter ist ohne Zu,;ti.mmunfi. \ier Mitgesell­
schaf!EiJ Dern,htigt. das 'i(ommancjiWapiW dµrch hluinahme weitf}rer Gesell­
s·cloafter (Neü9esel/schaJtet) aul.DM 94,QQl.00Q,- zµ erhöhen. 

· 2. ore Ka~italeiriJagen der'\<(o,;,,mai1.t;/iji$t~n (Kommandi.teintaget\l sin(t.l'),i( z.u lei-
sten und•wie•iolgt zqf:.Z,ihluog fäi/ig: • • • 

1!1'Cl 'i:, d~rl<.o;,,rna~(1i;te;~lag~ amö2;12:199@, 

~' Pes tvertEirei ~t·Öipersllnifeh ~~~)e~d~:qes!)ff$;Gtrafter nhnetustrmmürig • •• 
•. di;lr MW~e,s,;ilsnti:?Jtrr b?\ec~f(gr/bei.fnv,,511:tionskostensWfgJl(ungen \]es .• 
. : L~t}ri-9,qt,J~k:les nebe r;de r ~~1'!'1ahq:re,zus'ii t~li cris>J l'reD; ~rryittfl. pas\ ••. '·•·. . •• 

•. :Ko",'niafH;/itkap'itaJuFP. bi5}u ,10 % (Nachgcni.l1>!,JlicbJd~t Ji:omrnanditiste111 
• ilLJfm~)rniilD1"1'103.4.QJ;iö'Q;.,iu'e.tljpMl,m';: • • •. < : .. ·.; < , , , . 

• • ~i;ttöjt~RiJ¾~~~jiedl~f;jej~t~11~:Z~t~!~:~jii;~ztQ~t1;;.· ••. •. 

0.2)2I191)g cf/lerzu ei11em iiopderr:r li)e~s.qtyl/c~ h~f!en/Jeri Besellsdhäl\eT zu 
;l,en:@rnen~eh spä\ere~Ziit-i;u?ict zür Zä~fu~g tältig:i •• ••• \, '.. • 

' _,_,, 

• ••• · • . • ',. Dfe;~e~~~k~'(,j 'H~t ins~es~rpf J,aJQülato\]:isch,gefüi~~epe E\gec\k<!pif~ fü,rt 
• \: idürcti,,cJ(<l:'l'/acJ,schLXßpflichrniept ~errniridert we,~ei:L • ) .;\ :. • • •'' •• 

- );':.,;; - - - - - ' ~- i -'. '. --

•. ;qi~ kdfnJ¾~~ii\i~in,'l;jgeqstB[led zJ.1J!eitPi 'ctieJn ·JasfH~h~;1~eglster,~/J,,~1r,i'. 
•• •genden.b~ttii1~1;ige6.ais a,u!l;h BieYim Ve.rhä1tfüs,zur Ges~llscfuaft ges,htil(Je-
• ten;Pllichj~j~tag;eil~iir'. Die Na.fitt~II per i<o~~f!diiltist,>9pesd:1rä nkt ~iGh•·~~f 
die ,Hohe:ider ;verc,inbar:ten uncliils'liattsurÄme .in d~s Han'deJsr1,gisteieing e, 

•• •.tragi,f,er[Ein~g1n: Dje'l"!~ftµrig,:i,./li~(;\li. ki>DOlih<lS?,i\\eflt ll[e l;irilage ~.&- • • 
> !eist~! i,;t,$9);11s9ip,,1!5s~fr~t!UQ\WQE~'\fl'lhrn:en ;CD tlll~~ von fö\•7•Z,Abs,./I. 
• .• '. r;ißH ilai:steJ\erl: letit:ill .aiesem l!~jang die'J'li(ft~n,g Yiiedi,r:ä\Jf. ; '.· •• ., '\' ., '' . 

': JJ~e:n.af~t/i'q~J bctkr:]~rittis~f,J:~er!io~ k;itJp ;;i~~.äis K0rriL11ii~<JRthM dl/r .. ·. 
-'~-ej~n$:~hl,ai_f_: P.?~f31li9~.n·-t)f8 ·!<Ctm_~.3Tl~frte)rtk{ge -!Bdß~- _i(§i_i~te·n--:~t3~t?tei1tf(';f1_ 

Kl:irninändi!istfn nriu'll'. rt11n.destenss \i.be[ c:i/0 B0 (l@Q '~ 'i)der iainefJ> durch • 
tt\,PQ'P,teUb~ren;ho~e(en B'e<tragJai)ten; " • • 

6, • Gerä:te;n,Kornwandjtist rnit ei,ner{alligen i,:;iizahJtln>g nac;h .2\ff 2 bzw. 8 n:ach 
siiliri+tlilherMahnyng r(lef/r,iis VierJÄ/~cf1eh,ltj Ver,cyg; S.0 kant\ derperson;, 
liclrbwtel7de.GeseUschafter; g)eich;eitjg i!1.Vertretur,g !Jer ~brigetY ßeseU, .• 
schafte,r, d\'\l1 Komnr\e>r1ditisterr(lurch schrlttliche Ei"l\.1än,1ng fhm gegenüber 
/ilstlos .. au,i tj<;,Y Gesel1sQnaft::ausschließen:, Die,Folgen der Aussqhließung be­
stimmen sich nach §§ 1$. Mill 5, 

D\e Au;schließu~g kannawc.h aµfden nqch niont eingezahlten Teil de( Kom0 

manditeihiage be.schränkt wetfüm .. § 4 ii'iff. 5 $atz 2 giJt für den. hach der 
Ausschließu119 verbleibenden Terl. der K,;rnm.anditeinläge .nich.l. Der säumigß 
f(qmmanditist hat 0uf die verspätete lc.inzahlung Verzugszins$ri Sßil Fälligkeit 
iri H_Q.he voh 5 % ~}bff( dem Diskö!1tSatZ- der Deµ_ts_che-ri BLiJidesbE]liK.t_u zah­
len. 

Die Geltendmachung eioes weitergßhendßfi Scha.dens durch die Gesell­
schaft bleibt vorb<!hal.t.en. 

35„ 
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7. Jeder Kommandftist kann se·ine. kommandftbeteijig_urig_ E!inschfießlich_ alle( 
Gesellschafterkonteri mit Zustimmung des persönlich t,EJftenden Ges.el!­
sch_c,1Jters, die nur-_aus Wi_<;htigem (3i"ul)d_e versagt werden darf, ganz,ode:'F teil_-· 
we·ise-verä~ß~rn oder $Qnst.~arüber verfügen .. ·In iedem Fall ist eine-Vei-­
außeru_ng nur_mit Wirkung· zum 31_ .. Dezember_eines jeden J_afires mög1,ich_. 
Dies gilt nicht für eine· Veraußerung nach § 4 Ziff. 7 All$. 2. Im Fall. der Ver' 
ä'ußerur1g .oder sonstigen Verfu.g\mg gilt§' 4 Zilf. 5 entsprechend, AHe Ko.st.en 
und Al)gal)"s•ri: ijfe mit einer Vfüfµgung öber die K!:irnm;mditbeteiligung vi,r0 

Pund_en_ sll'Tdi' trägt: d:er· K9m_mar1_djtj_st. Das- gil-t_,3uc_h: rnr i,ene Kosten uncLAb„ 
gatlen:, di.~ bef einem fabrall entstehen so.wie fur Kosten und Gebuhren, c,jie 
im Zusammenhang mit dem ErWerl) öz.w. der EintrEJg9ng. (Jer _ l<örrtr\länditbe­
teiJigung lITT J-1.iiodelsregister ElpfaHen. Die. in. §• 4 Zitf'.- 1 b)., cl u.nd. dY pezeich" 

'n$t,8trJ<..?_rrrr9~~~itbßt.tril,i:g-9nQen?$tritLvön·Qeh, irt §: 4:~tfrf:. ,5 µncf ·7; ·r;1_?Tpru1ten' 
~~9elun~e~:·_-~qsg6rioryrrry~n.- :. 

• D:b;•e~~~;e,~\ry Konnri;;{iifillt ddtjr.di~C0rrimelzq,asin9 wnct lfrlrr,obtliien 
• @nobelq,as QM!ionsreq/itßus \Jer ''';;e(?ir;iiJ"r.t!ng iifaer()t,tions:echte ~ur·• 
·()be'r,iafjme ven (<ommhniJitanteil<an'' aus, so t~itt pje C'0m,merzteasing ufid 
·{r'nrn,qtii~en [>:t;nP~ qdctr dJir:yori mt benann,e. ))ritte. (h gie'bist,erig<lße.~,elt, 
,sii/1aftersteltil't1g cti,s ~l)m[h~nqitisf,in eJric • • • •• • • 

, -' s• ', '> --, , , e , "'' ·,_· ; , ·' ,,, -.. • -_ .• 

·, .F ür~c1in k0~*(~~lt1~~~.~:,~~in ~~elfthaf)ejii~1tt> {K~piWl~d!ltÄ ~; eici 
• Spn~e1onto-{~ffflrt''3jK~(itd fl! so~fe ein X/erl u_st~clnJl'1 geführt ÄUe ~on;ten• 

''rsim'Cküfl08fz1tnS1!€h,-,:- _ _; • --- :~:-·:-:<.·:,·;.:. " • "" -- ·- - '; •• " 

f:l~$' ([es'flls,;'f1a.fterk\ip'\q:~~1?)1\iilR<+;;q ri;&y)r!J,'~l~\F!'s11(9.nJo_fHr:? '\J !<:apjta le1n: 
'' J.ejle g_i,, Ges.ellscfla,~~!''Q<'I/Ql\el, f's (st~;imrbeh~ltHchijer Regel~~enin•§ 15 

.~J1]lei,1 ;m;aßgeb_eryd•i~i:ctt; ~eteiligJ_~ge;;iä,,, ,G.Bs,ellsc«alter)\am il~rmögeir, •• 
• ,im; Ge\Alifiri.. µpd ,Viar(CT$fWrJ,esellscnaft'!,0wfü 19s.· a!le, Gilsel.lS~h<i.ffurre~ht:e, 

y ~~R~~1irt~Q~~n~!~t~:iifa1~iie~~~?:R2~!1~
1l[~1~'.:~~e.~ 

•••. · \<e1le~deri$lir
1
1B9(l; oeitl,~tffl~e.ri; Geselis~naftei ijfi$Xr,i,JjJjfheo snt?il/9, en~pre-' 

i:ttr~<tl1J;lf!"f}<a!+[t/ll!11~ß:ige.n ;~eteitl9~.ri9\lf'J1~~eni'fe Yfl~St~qni.Je.rk?ot~9_der 
.. derzeifig\m Kommanditisten, wie sie.sich .zu m,31 .12'1"995 • ergehiin.,hahen .. 

;; .,L·'.' '\ _ _';';t'\"•ii/'i.'·>~<":',,~·-··,,;.;}'_;-· ;_,;~_:_-r\;,_•·,·•_j,•,'···_-{ ,\,,· ·-: -.-_,,· - , ~_._.,<;,-

V◊{St\J\Je./etstatfo8~eh(ö!$. d~(Ge.se([$Gh~f; ~;fli~ßiin,. w~rdeh.cjen j~0~ili'. . 
• • qim ~es<al)"ct,aftern :z~g<arec~fTet, geneo die der Erstattu0g zugrunäE,-
·.; • liegenden M~hrvvertste~erzahlungeriaJs AufwafJcl.fWilrbu[lgsko$1en) ivzu­

re.clinsii\W~rian. Dtia t,!liaJ:irW<;it't~tet.li,rj'.ahlungen gelten irry_Rahrrien de, 
'Erge_bn i,werteijung dementsprnch<,ng alsl\ufyvanJ:{, dieser Ge:seflsdv,fter 

ltnub(tg)"I\ Wird <Jas E'rgebnt.s 3es Gescnäfts)ahres 19.96.so verteilt; d,H, 
s_ärntliche im.Geschäftsjahr 1$96 b~itretenden k.om;m.anditist/l/1 !Meugesell­
schafter) entsprechend ilirem'Beti.i!Jgungsverh:ältois l)ezüglich de_s Ergeb0 

nisses .des Cieschälts/ahres )9()6 gleichgestellt sind._ Das heißt: Von dem 
Ergebnis 1990 erhalten die gegi,benenfalls nach eiern 30.09.1996 beitreten­
den Kommanditist_en Verlustanteile.vorab, Ql_:s. säm_tlic:.hg'N,eum~sel!s<_;haft{3r 
bezuglic;h des Ergebnisses tles G<'\Scliäftsjahres 1996 !Jleichgestellt sind. 

3. Aufdem Sonderkonto(Kapitalkonto III Werden Msschüttungen im Sinne des 
§. 12 Abs. 1 µhd Gewinne erf.eß't, soweit letztere nicht zum Ausgleich eines 
Verfustvortrage_s z'u verwenden·sind. 

4, Auf dem Verlµstkpntö .werden. Verluste verbucht Spätere Gewinne .werden 
vorab bis zum AusgJeich· des VerlUstvortraQes auf diesem Korito verbucht . 
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1. Die Geschäftsführung und Vertretung obliegt dem persönlich haftenden 0e­
sellschafter: Er ist befugt im Rahmen der GeschäftsfQhrung namens und für 
Rechnung der Gesellschaft Dritte mit be_stimrhten Aufgaben zu beauftragen. 

Der persorilich h_illtende Gesellschafter ist 1:ierechtigt, dem jeweHi,ien fnha0 

ber der in_ § 4 Ziffer .1 d) genannten Kommand1tbeWiligung Einzelprokura für 
die Geseil,chaft zu. erteilen, mit per bestJn<Jeren Befugnis, Veräußerung urtd 
ßi;;\'astuflg-'.von·Gtundbeshz vorz:t1ne'h_'lnen, H1entift wird.Herrn 
KnappertSbusch die em,;i:,re,hend" Einzeiprokura /0( die (3esellschaft erteilte 

.2. Per p$r.sor11ich \,aft-erideG<Sl:sell~dhilftet hat diB'Geschäfle mit der So~gialt • 
eine:s Cirt,Jentlichen KavJm"cnnes z_u führe!' Er ist vq~deirh Wettbewe(QS­
verbgt.cles § • 1-1"2 HGB entbun.der,. Ferner ist_ es.ihm restatiet,tm Namen 
der t3"$seUst;haftmjt -sICh if:() eiiJe)leh Na)11eh cid!')r alsVertreifii eines'Ddtten 
R@hts:geschäl!e. vari;unelrrnen,sow(lj_l; diese zur i=rr.eichµrlg <lr,s GE/s<,/b 
sch:ilft,;.zwe6kes:wiörc:J<arlich-sinq 1~ .i?) BGB) .. -

-_ :,~" 
3. t)j_,i'.Vergdtuo~-ftiJdie Pberi\an1T1.e· .. d~Jp.~rs:9_r\li<:he[1.bl1Jft.un"f!bmiä@) ljjs"zu 

DI\/I {i,@QJJ,-)ährJii:h Dii, "'V.ergütt;ng•för,die Gis:iliäf\s,!uh(tl'.n~täti_gkeit • .-· 
t,i,tnig(rnszq Dfwl \;l,Ö QOQ,--Jah!linh.'D'\' gepaJ,e):"iohe wirdJe\,\(e!1$ durch tüe 
Gi,s_<3llst;J,aft~,Yer_ia/11rpl~flQ~l-)i,arBtruc~fi\,fitigljpg,a/liMrnaß~i/ll"licner\< • 
tlrnst~n~l\fßsl[Jel~g<,\} <,: < • _;:;' : ' ",-,,. . " '.,:' .:•' }' :. _._ :'.,,:, '•.• 

>;~%i~ ;ii/r~dtoh~~;:~(slf~~qiti~&rhä!tp~ il~;~(~;i(1;ihi{1li,\i~t;ieli@l{der'a1s·••· •• • 
-·. 1fit1wa'nqt1~rGes§iisettäfi Sie\oincC30t;!\.J •• _ • stjllhf".'h z6 z~bten,J\fä:cn~i • 

; :;:01~s~6~;i\1:läg~fäJi~~i~t1z\i~~ }p ti,,rt :;. .• _;$.i!,;~tttitn :'\ , , ;; .< _ _ . 
Filr afle Ober clengeWÖnflliCfien G '. $1l"ef~iabder,~ese1J.scrhcifi~iQil,Üe(Jei ' 

,.,J,e~"denßes<:li";lte ,s,~ig-~es.;;.v~c_F\ •> .J3~~~f~ß;efi9rTet~%fI:sf!0;Jtsi~.\~.;\ •• :. 
·•1:;,.~~ei1a11.ej?E!""~!l'sqtiäft~lgi,r-t,vf5~•pt0·mp,p~o.;oao,-•. ~l\•rsteige!l? 

~fes,i}ir~~.ibe~~~~\~~i~'.~"K'; • • • - •. ,it, . -- • , -• • • • 

a)~ iieb:E'rwerli, <lie'Verat\ß~run_g Vhd.t:Üe -Belä'St-llng vör\,1,-rundt.re°ill{i:. • •• 
---,_-i,i,:{,\)-" •---· • "(>. ·,;'"«'"" --·--- "•" --- •""·'"", -------.,.,--.. ··~--

: •• :-~ __ ·\f'/>:·::' ','_·:'/'.- -:.f -~i-}: :'-':~7, ·>~? __ '., r_; -:\ //:<' ,'::')),~ t> , , 'f' .,,_:1'.-;,< .''.;, 1_ > •. ·?c-
"bj pe~iApscnruß/unt'J; a1e,A11ff\Eiti~";(J :Y&n Dlalie.nehsv~rtfagerr, rpft )'!Us, . -_ -

' iiah.m.E,-d.e11~~j~,11Jar!Jne!:\;)!8\t(~g~l ctie zrir,~inan"z',etyng cl/ls:MJ,itofu; .• 
_. __ i~~t,;'i,ill.'iriBrkl"üt:111f1Jertlr<~nclitii;;~enj':abgest:til6ssa\;i0tler profo!igi,;rt_,,. .·.--

" .werllen:.~:/,c' - ·• ·• ·-·:z, : / 

. tliß" UberJii\tlmev0n;El(ir@s"cBa'ftßn, ßilranti~(1.Urrc1 ~o.~S\ifiß1"l ß~Wäht• • 
• . -·-1e:t~;iün.@?P);, ' "i ,. 

~· . 
. t/1 •. diin Ab's_,hfols, öi~ K\Jndigcm(Junä tl$;~~f~ebun\ivon Mle.,verJ:rä~~ri, 

$i_ -di~:V~'mahrite:-\ton -E~-~fteruri9iHtr(1~st:iti6De.rt • 
< ' • ,' •' • o\ •, • 

~i ErwelterUngsinves-t]tlÜnen -müs'S-~r:i .durch! frenidrttftt~·t 1\nan'#ert Wßrd$n. 
·Die BeteiligUnQsrendJte d(!r Komm"anclitistenc!arf cladtitöh riichl V?Jmindert 
W~rd8n_, • • • • 

6. Der personlichh~ftende GesetlstKafter isf ohne lustimmung der Komman­
~itistenbefugt, die gegenüber de, Maritim HotrHgesell;;chaft ml:iH zum Ab­
li-!uf ct,;s 20. bzw. 3Q; Mietjshres bestehenden AndienUngsrechte bezüglich 
des in § 2 dieses Ge,iellschaftsvertrages erwilhnten Gtundstückes mit -
Gebäuden auszuCiben. 

t •1· 

- -'" •~•'" =-·-· nG= ·-. ~J1 
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GesellschäftettersammlURg·~ 
(ies~~llitfte~be~clilfüiSe. 

Der jeweilige Kaufpreis für das Gruri.dstüc~ nebst Ba-Ulichkeiten·und-1',Magen 
darf hicht niecjriger sein, als der - ausgehend von denobfektbezogenen An­
schaffungs- lozvv: Herstellungskosten - ste.ueriiche fl.estwert zum Ari<aufs­
z~'itpunkt,_ der·-auf _Basi'"s. f:!_in:er 1ji7_~aren AfA'. \fo.11 2: % fLff. für di'e: BaLili~hi<eite_n 
und Anlagen ,,,mitteil wird, Der Kaufpreis ist mindestens jedoch gleitn dem 
in .Ziffer llf ,Iss erwähnten, lmmehiliian,U,äsjng•Vertrages Vereinf?arten ver, 
fraglichen Fles±W\lrt zum ievveiJ,gen Aö.kaufs;,ei'tpun,k.L 

. ' . ' . . ' 

§ 7; P,ai personlich -hai:tenilß G'.i/$~Uschs1Tter rlat inherhalo v0nfönfMon~ten n:ath 
• Schluß des.Ge$c;hi!i:tsjahr~s clen ;Jahresa!Jcschluß (Bilanz,'Ge'<'/th'1\!Jild Verluste . 

re~[l nul)gV4nd ci1f st.euerliche. Einn~.n me-üoirschctßreic:nhl!n!l ria<zh. ?en Gru nil 
sätzen.ordnµngsge~äl/;e:Buc.hf,ührun,r Uf!d ßffanz,ieriJng atJfz9steJlen und;dDfch 

•• Bi_trerr\ifvfrtsCFiaftsfJf4f~r,PrO;f:e'_rr t1nQAestier_eh·.-tuAass:@t1:: 
• '\ :, 

''!$ li Die ~Clr(lf1'1a/lditistenhalieb t'l~rfi'ct,is geset;:li~he Üf;Je~ac/1ung'srec~;f hinaos cJas 
Wecht;ar,,.ßDc.be/im~ 9Jle sdnstlgen hesch~)ts uhte,la'.gen der.G~seilschaft je~er• 
zeitayl el(jene i<lb13t~11 pfffch ';i,fü !Ber~fs we®eh•;~, l.lersct1)A{ii!g/,i,heitgegehü\Yer 

.•. llii!!;eh yerpfrichtete,Sachvecstäildige einsehen z(): lasser[ sowie alle erforrJe,r• • • 
• ~'J'lc:h~n, ÄufklärunQen,kq \/ßr!a_rt!;ler:i. • ! • _>,o ~' • ,. 

f Die qrdentfiche tes~lischafterver~~rr{m1U~g findet in,nernalb vqn iechs M';;.; ' 
na;t!ln nach Sch)u!s e'i;,es,jedee Gesch~tis\ahres statt_ Sie is! durch den pki; 
s~nlich 'haftend'13n Geselliachafter einzLriei:ufen.. . • 

2_ Ein<s außerorpentliche,GeseJlschafterversam;mru:il~ hat stattzufinden, werrrr • 
cter ,persönilch haltende C:,ese11schafier dazu ~irilädt o,der\,\lenn GeseHscli'att· 
_te~ die m;ind:e.Ster,s:_ 25_ % der Kap_itafante_ite vertrete~, 'ctfes'.sch~i.ftlich Unt8r·: 
Arjgabe d\ls Zwecks ~nd'der Grund6.Qeantrage(1. lf1'1 letzten. Fa/Uiidt der per-· 
'sö.n'lich haftende G,;s?llschsifter zu'r außerordentlichiac:Gesellschafterver-

• _ _;_$aTT1ffitun9 -eirf. 

'.3. Mit der Einladuag'zui- ordentiicheri Geseüs2hafterversammfuhg ist den Ge0 

1el/schaftefn die Tagi,sordnUng, de( mjt ifom Bestätigungsyl,'rmerk des ~if.)'­
schaftsprüfers v;ets6hene Jahresabs,cliluß der Gesellschaftu;1d die steuer' .•. 
lidie EinrrahrheJJbersr;hußrechnung z'u ü~erseriden. Mit der<Einladung zur. 
außeiord'eriir/.chen Gesi,lfs'chafterversarnr)]lung ist den Gesellsdi~ftetn &il" 
Jag€satd11ulitfzÜ,LföeFsenderi. • ' • • :t-'t • ,. • : ". -·, ' "• 

Di.e Ein!adµng~n zq.l:len 6rdentl;;,hen c:;'esellschalierversammlun~en:.s'ind' 
m_i'.rirje;3:hms ctrei.•Wo.e~en'. die E:trilad_ti_ng_ zU· ein.er außerordentlic~e_n -G~fS.~ll~ 
sc;haft$rversammJki!19 t;nfnd~ste'n-s zehtl. Tag.e:· oder, wenn_ sachllCh b,egf_gr:g:fef; 
ei_De:j!3weiis ang,e(fi;eS;,ehe ffis;t ~orher <;'1:bzuSenden: Di'e E1hlacfu1).9en.~et1en· 
als Q_rdnungsgl:m1a~ pbgesa_n_.dtF we~t, sfe bl~::z_urn Be:gjnn .ö1:w-angBg'ß.b.ehe311 
Fris.ten an die letzte der Gesellschaft bekann1g.egebene 'Äctresse zum Post-
Ve:.f:SElrrd..geg_ebe·n wpfäen s1nd-. • • 

L Diia. Gesellschafierversafnmlung wird vom persönlich üaftenden Gesellschef-
-ter geleitet, Er l<lmq eirter\ Orit\en Ji'ljt der 1,_eitung: de( Gesellschaf1ervEjr~ 
' samtn_l:unQ: beauftr-a_g~.h-* • 

2;: Die Gesellschafterversammlung peschließt u,a, uber die. 

a) Festsiel[ung des Jahresabschluss<es gern, §.7 die.Ses \lertrnges; 

bl Entlastung d,h persönliGh haftenden Gesellschafters; 

c) Wahl- des AbschJ[Jßprülers; 
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c!) Änderung des Gesellschaftsvertrages; 

e) Auflösung der Gesellschaft, die nicht vor Beendigung des Immobilien­
leasing-Vertrages mit der Cömmerzleasing und Immobilien GmbH, 
Düsseldorf, zulässig ist; 

f) Festfegung der Höhe der Tätigl<:eitsvergütung des persönlich haftenden 
Gesellschafters; 

g) in § 6 Ziff. 4 dieses Gesellschaftsvertrages aufgeführten Geschäfte; 

h) Erte\l\.ing. von Weisung.eo. an die persönlich haftenden Gesellschafter auf 
vertragsgerechte Erfüllung der von der Ges<ellschaft abgesthlrn;senen 
Verträge:_, • 

3 Die, s,.i~cbi[1Ss" cJer Giasellschalterwerägn inVersa,nmJungengefaßt Die 
Gi;lsel\sch.after besChließe~ a11ßerhaJb der Gesellsch'afterversarnmlung im 
·St::h(ift(ichenVeCTahren,, wenn,,;ich.die Gesf'ilsc;hafter·mit zwei. Drit\fil .der . 
_Stjrr1mE}tr_l11n:rh:a_lP _$in~_r_:Pri:stvO~ drei _Wq~fH~w~rich A?J$.119ur)g.d~r_lu_~o,r-
derung'scmil\filchmit !le, scnrfft)ich!ln Abgape ä.er Stirnrne einvetstanden e.r­
•kiäre'(l.. bas'gi1t ·au,~· für eine,außerord.entiiclreiG esel lschBtti,rver-s\amrnJu\1g. 

•" '"-·,s •.. ·• ·•:. ".-,,' -.'.-' .• , -·; ', ' -,- ·:- • ·,'" ,·-. -·> • ·_ . - - ,"' -~' < -, 

.•. piii i;e,;ell_s~/ioft,;rvets~~l,;flil \stbeichlußfäh:~ .. \A/eo.~sä!1ltlictiP G,esell- . 
scbffteiforcln1_lng$gern~ßg,.,]3;ctgr wsJ.rt/,;Ä sinBµnaeierpetSQAfr~[l haftende • 

•• ······'.(;'~sEi/le\':h.~fter.a~v<tilse~i!-pdefvertrete.~.ist,'Eir'(e.l,;~rtrei4ng••iiefK.0[)1tnß~" • 
d !tfa:i~ i;,t ~ufässi~;. • • • • - • •• • • • • 

' • ••• ![)il,)~~s<lll~c{J~fi~t fifrnr,1!\\1',;bhon J~td.\'iher T!lsl~q,.e!'l~Vol)§tr1;,~¼~g ail 
·•.. tl~~ Komri\f,1ital))ilil~nzüj B:e} einem•Ei.lJ;fa,il•.l<anö TI:er T1staf1;!eOts_vplb··:• •. • •• • • 

. ••.~rli6k~r:~ie.·~~se!lif-h~!Ieri<efhieHesye1e.tt?rl.i~.n~fjn~w:a~}l~llsiin~1ter-
·_,: ,;v{3f~-~mmt~n9;:j_ebrAe:hJii~~-~~yv" 'iajfJl\\(_e_rtr:~!~~?~s,_5-t1r1> ~PJ$-. Ert?ß1 :s_~(l_äv9r- :-
• • -pfli~h1et,/lt,. de nJreckitsyeif<".fir ITli} cJe ('G ese-t!$c)1 aft ei ne)i \.i~ rtretWrige-, • 
. IJ.ere.chfi g'\en sohrif\lfcf~•~u'\)\; nemnen.•. Bis \JiJf\in·[ciJJleln • gie • ß.~s ~ llss,h,~fii\)'-··' 
ri,~\{iia,1n•ileY•Ges,i11s;~fia/ter"iersämr,iJtng, • ••• • • • • • • • 

. •.FJ'ia,i.(GtJilHifthif.fl~.s,Wr~tatieµ~g .iS\di~is'e-s.e11s,:häftery"t,;ai,:;m1u'n!lsiets···. 
• oes'Ghl1;1ßläh1g. •, .• •• 

--",\,''_\\~'·' ,,.,._',; ',• ' \\'({ " 

<'·i~\-'. ;\f ~" .'">.\\_; ·.,_ _'. ';_\:\fcf i/,'· :'; ,•j' '; -_- __ ,_-_' ;,:: ' _-.,_, -· /. >_.'.· .>.· '·:_->·- -,__ (e •. :\ --~ . .·' ' 
' l)er;pe.tsl\Fllicf/ha'ft~nge l,e~ellsof\atter ,hat lQ!tStimme.n; i]ie ·,Kornrn~ndi­
t,iien-hal,en Je VPlle ·n<irpjna l ,DM. h!)OQ,c,,){api\aJi'irileil •eine- Stin1•me.. • 

•\<, ' -,,, ' '>' 

'."c" 

'~_:,<fnlüsse.cil':{Gese\[l~/i;haflßr~ ti[iJizwar aür;hdieje)]ig\in n\;1ch~ 6 Ziff, 4 -
\,,;,irq!,/i mit 9er i\z)enr&e!t J~r abgege.l/erfen $'tin,me11 gefaßt Eif\.~.esch luß 
,0b.ere]nt Änderut11ld"s 'lese,lisohaf\sv~;tt.rages, Ql)er di1 Auflösung der 
· Ge.seil.sctiaft.·sowie. üJJ.er die Ver~u'ßerung 'C/ßs·lmn:iqbilien-Vermögens d.er 
G<eselJschaft Vor Beendigung des !mtnobiiien°Leasing-Verlrages mit Aus­
nahm~ d<ir in c§El :Zi!fJ3. gerecielten Andi@ungsr<;>ctüe bedarf der Oreivierte\­
M.ehrt\~rl:- d9:r Kapi:talar)t_eiJfä ·sO.wie zusätzlich der Zu?timmun9 des- persönlich 
hi\fteriden -Gesellschafters. • 

6-. Kosten_ für Pi'.e t-eiina:hiti·.e an-der GS'sSlfatha:_ft(;;:rvers~m:rniun.9 und für eine 
eventuelle Vertretung 1rägt.je<J~r Geseilschal\fer selbst .. 

1. Der Leiter der Ges,ellschafterversammlurtg fertigt ein ProtoköJi über die Be­
schlüsse der Gesel_lSC_haftervetsarn·m'!ün.g_ äri, unt-ers.c_hreibt $S: urid versendet 
es unverzüQl_iCh an Qie• Gesellschafter: 

2. Einsprüche gegen Form uncJ Inhalt des Protokolls sind innerhalb von zwei 
Wochen nach Absendung schriftlich mit Begründung gegenüber dem per­
sönltch haftenden Gesellschafter geltend zu mache.h. Über die Einsprüche 
entst:;heidet die riächste- Gesellschäft$rversammlun9. 

1 
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Ausschüttungen 

Aussc.lieideil_ eines 
G-~seilschafters'-

..A. 40 

§ 12 

§13 

LEASING 

1 . Der nach den Regeln einer vertragsgemäßen Geschäftsführung ermittelte 
Barüberschuß eines Geschäftsjahres ist an die am Bilanzstichtag beteiligten 
Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalanteile auszuschütten. Die Aus­
schüttung ist bis zum 30. Juni des folgenden Jahres vorzunehmen. Eine Vor­
abausschüttung hat grundsätzlich im Januar zu erfolgen. 

2. Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen auch dann, wenn deren varia­
ble Kapitalkonten (Sonderkonten und Verlustkonten) hierdurch negativ wer­
den bzw. durch vorangegangene Verluste oder Ausschüttungen negativ ge­
worden sind. 

3. Der persönlich haftende Gesellschafter kann bei einer Unterschreitung der 
im Beteiligungsprospekt vom 26.07.1996 zugrundegelegten Investitions­
kosten und nach deren Abrechnung neben einer Minderung der Fremdfinan­
zierung eine Rückzahlung aus der gleisteten Einlage für die niCht benötigten 
Finanzierungsmittel an die Gesellschafter vornehmen. Die. Rendite auf-das 
dann noch kalkulatorisch gebundene Eigenkapital darf niCht vermindert wer­
den: Die Haftung gemäß § 172 Abs. 4 HGB lebt insoweit wieder auf 
(vgl. § 4 Ziff. 4). 

1. Ein_ Kommanditist scheidet aus der Gesellschaft aus, 

a) wenn üb:9r sein Vermögen das Konkurs- oder Vergleichsverfahren er­
öffnet oder mangels Masse die Eröffnung abgelehnt wird, 

b) wenn er gern. § 3 Ziff. 1. kündigt, 

c) vvel'\h Iiin. Privatgläubiger die Pfändung des Anteils des Gesellschafters 
an de_l'n·Gese!lschaftS\fermöQen_ bzw. die Pf~ndUng und Überweisung 
deijenigen, was dem GesellsChafter bei der Auseinandersetzung zukom­
men. Würde, _erwirkt, es S!::"i denn, daß die Pfändung binhen drei" Mona-

. ten __ wieder aufgehoben wird, 

d) .wenn•der persönlich haftende Gesellschafter ihn.gern.§ 4 Ziff. 6 durch 
. schriftliche Erklärung ausschließt • 

2. Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so wird die 
Gesellschaft nicht aufgelöst 

3'. Beim Tcid"ein•es Kommanditisten wird die GeS8!IsChaft grundsätzlich mit den 
Erben fortgesetzt. Das gjlt nicht für die in § 4 Ziff. 1 b), c) und d) näher be­
zeichneten Kommanditbeteiligungen, auf die § 13 Ziff. 5 Abs_ 1 in 
Verbindung mit Ziff. 4 Satz 3 anzuwenden ist. 

Jeder Kommanditist ist verpflichtet, durch entsprechende Nachfolgeregelung 
si·cherzustellen,-daß im Falle seines· Todes eine Aufspaltung seines Komman­
ditanteils in Beträge unterhalb DM 50.000,- nicht erfolgt 

Hat der Kommanditist für sein\3n Todesfall eine vorgenannte Nachfolgerege­
lung nicht getroffen, gilt folgendes: Reicht der Anteil nicht aus, um allen 
Erben einen Kotnmanditanteil von jeweils mindestens DM 50.000,- zu hin­
terlassen, so wird die Gesellschaft nicht mit sämtlichen Erben fortgesetzt. 
Die Anzahl der eintretenden Erben wird vielmehr dadurch bestimmt, daß der 
auf jeden Erben entfallende Kommanditanteil mindestens DM 50.000,- be­
tragen muß. Die Gesellschaft wird mit den an Lebensjahren ältesten Erben 
fortgesetzt . 
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4. Stirbt der persönlich. haftende Gesellschafter oder scheidet er aus anderen 
Gründen aus der Gesellschaft aus, so wi.rd der Inhaber der iJ1 § 4 Ziff. 1 d} • 
näher bezeichneten Kommanditbeteiligung pers9r1\ich haltender Gesellschaf­
ter. Für di'Ef von Dem mHJän Kömpl-efnentär bisher' gehatfene. Kommandhbe.-. 
teiligung gilt§ 13 Ziff ... 5 Abs. 1 entsprec;hend. D.er n$.ue' .KornmaniJ\tist er, 
wirbt dle bisherige KornmandifüeteJligung des neuen Kon;,plementärs 
einschkeßlich der vorstehencl g·~regelten Nach!o1gtrechte und ,pflichten, 

5. scheidet ein l<.qmmanditist a.us der:Gesellscfraft /'ltl,;, gann wind de(peri;Oh· 
lieh haftende .GesellschaltElf aöstelle des·ausiges;:h[ede@A Kommahditisten . 
unve'r'zÜghcl\.t?inerf ,9n·cter~t1·\orttrri8nditist~tl .$,\ifriehITi?·n; 

Das gittpidht ,in) .Falle dS:rVefi3µßerun!l u~.J Qbef\ragung <,mer K~~rnandit, 
_beteiU§urig gern,-~- 4Ziff.] Dies gilt ebenfllll$. nk;htirnfi'f/!edas iodes ,aine$ 
K6mm?nditisten, rnit.AusMhrne.des in-~ J3. z;i!f; 3 8~iz 2°gefegi,Jten Flllles, 

6. • Eii'~µs~hJiaenct~tGes~Jl{eMaflersk~ni ß~fr~iu;g.y~;g~n··•~ernel~tt(~fü•·· 
ijc h.oo. "' erbindHc h keitfä)THlfrnso'ka'itvet fange tl, i,is er .yqril G lä tllj igen ~efs~ri, 

. lief[ in A[ls,pruch genomrner;()/v/rd ..• 

j,<"', :{ 

•• riµrqh Beschluß Ber38,isell\\ctiaft\j'(geri\ §:1'il,Zifft.fi: 
·{ ~iy:·./t t\ <'~-" -- ,).!"'.:\ •. --

.◊), :~~!~~~tJt~~:,i::j~;i~t~!!:1!!~-t\v1t?t;b: 
, " ·.;,;; '~---- .·,"'·''" ~------;·:.-~; ) ' • ,}J,_" 

t1ß~sh0,tli1ijinei'{y[~J.J~<afjji~~efleasi[]gobjektes, ' ,::, , 

•. ~,;:~:~.~~t:t3e~eff~J~ifr.~~ge§b~ied~ner_B<,sf!llsth~tet er.hill~f0r seine 
•··tei!igu.lfrJ ai;ö. 8eseUscfuatts~eitji/)gen,e)rrel<bfii,il\.Jhgtf~ G:et& ,n Hbhe der 

$1.iri\'r,;g ae., B Qc;;hwe~l):seil:rer 0~se)Jsch>1\~erkoqteö, wi;' sfe sich. qus-;tjer . 
Stlil~ßlli1anzcles 8e.scb~;,j•al:,re~e(~i6t ä\is se'iyJem' 1uss9heiden ~preus: • 
g~w.:,u~Wcli~~ tl':~ e"\ll'dt<:i!lfJ . .aY 9!c\JJ .Z.eitpünkt öe,s .Aus.si::,he[[jens Rf"'f8" 
n/OtB,t E;'_rgepniss~s d'es'.il'\li'f!'ir1deö,ßeschMtsja8res, epziiglic;h ·der ',J□ rqj da:s •. ; 

./li~ss:one1der\·bedingti,;r\\it\i.silari' tihi1-Abgaben.' • . • •• , • • •• - -, ~,--, --_ '-------,. -.· -"-. ,-,,_-,,,. . . ,·;1., 

·2., .. • • bt ci~[Qnte,i,ehmins~~tt d$; 4,es~B~p)iaji'~(etfri~;r ~Js sü~s)Ch. ha:r;~,'.2\iff 1 '. 
exgebefid.e .• Sun;,me, $01ist qie~_er';,{v;eä·ap@ir:rtä'.lj.ig z\.lgwnlji,zul?'gen._'ftf<ir• 
ae~Jche0l.a!ls rst·der .an~il~!i'l.]n~em~Bn,:,insyv.e!:i, VC?f\ 'einen;, Wfo!fcfo.ift;;r,ii!>' 
ferzu !lrm)tteiln, tler gernelnstlm-hillst.v'eise(iuf An.fralJ ejnes'BetellTgten. • 
vc1n d_er!O r dff .Ges\il/$chafi tusfänö19en'.l)l~üsjil.8' Llrfa Ha:[1ilelskiJJTlfi1er~ 
tiestelltvyird. • • • • 

. . . 

BeZü\tlich des Zeitpunktes, aqf Welchen d~r- Unt~mehmenswE{tt .zu erITTitte)ll 
ist, QlltZilf. 1 entsprechend, • 

3. Ein Ablindun9sgulhaqen ist.vom Zeitpur\~t de.s Ausscheidens des GeseU, 
sch~fters an m'it einern 1:i,n-s$a_tz in H_öht; fie::,- q1-s1<ontz_inSsat;t$.s_·zu: Verzjnse_h 
und Tn drei:gleichE:JrJ Jahres-ratE;i,n zu tilgen. [)ie-erst.e. TiJgungsr<j_te_ ist_ sechs 
Monate nac.h dem Auss.Cheideri. fai\ig. Die i'.i:nsen sind mit den Tilgungsraten 
zu entrichten. Die Gesellschaft ist jederzeit berechtigt, das Abfindungsgut, 
haben ga_nz oder" in g'rößen:m Raten auszuzahlen. 

4. Bei ·Kündigung nac.h § '.3 Zi!l. 1 S. 3 erhäit der Gesellschaft:er äls Abfindung, 
Was er be_i Liquidatio:n der Gese11schaft .erhalten würde. 
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Liquidation § 16 

Schlußbestimmungen § 17 

,A.42 

LEASING 

1. Die Liquidation erfolgt durch den persönlich haftenden Gesellschafter, sofern 
sie nicht durch Gesel!schafterbeschluß anderen Personen übertragen wird. 

2. Die Liquidation richtet sich nach den gesetzlichen Regeln. 

1. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Änderungen und 
Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der- Schriftform. Das gilt auch für die 
Abbedingung des Erfordernisses der Schriftlichkeit. 

2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag zwischen der Gesell­
schaft und den Gesel!schaf):em sowie zwischen den Gesellschaftern ist 
Düsseldorf, soweit gesetzlich zulassig .. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrafies wnWir!<sam,sein öder·wer­
den oder soll_te- sich ·i_ri dein Vertrag e·ine Lücke herausSte!len, so soll hier­
durch die G~ltig_keit der_übrige~ B_e_stim_mLJ_nge_n nicht berührt wercjen„ An­
stelle der unwirksamen Bestimmungen oder zucAusfüllung·der Lücke-soll 
eine angemessene Regetu_-ng_,gelten, die - soweit techt!tch mög_Hqh - dem 
am nächsten kommt; was_ die Vertragschließen_den g8wollt habe.n- würden, 
sofem sie den Punkt bedacht hätten. • 
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VEREINBARUNG über OPTIONSRECHTE zur 

ÜBERNAHME von KOMMANDITANTEILEN 

Herr/Frau/Firma •..•...•................................................................................................................................................................... 

Straße 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••··•·•····••···•··•··•························ ························································ 

PLZ, Wohnort 
• ···························································································································•··-····························································································· 

- nachstehenc! Ver_äUßerer g_enar'lnt-

- ist c_1is kommand1tist;n der im Handelsreglstei: de_s Äriltsge_richts-_tio·sse1qort•8inQß_trag·enen 

~Ob~fi~~V~:_~iig;sell_Sch'aft , 
Reeder.:&- Co;, "(JbJek1; Maritim-~a~?,leborg-){G' 

• . -- • . --. __ . ·. '. '' . : 
nachstehend KG' g~na•flnt -:". r1if d8m. Sifz" In D:üsseldÜrf. beleilfgtz· 

__ --Die--K{t is"t Eid~~1~:m_~;~; ~üwS.s: 22B·q_~- _gi~ßen.? iun~~t4Cke;-mit d~tjifü~·e---~~- j9 _104-.M~~d~burg;;_~-tto-VQn_-Gue_rlC~e_-St;a ß; _~·::c] ~~rid~~Üc~- l;t ei·n9efr~gen 
• itJJ·Gründbu'c~· de~ :L\rnt-sger~c~_ts:~on: MagdebUf9,ßlatt.--} 5064,: Flur,- )-45:,: ~I.lJrsrU.ck~-2637/3,- ?63?t1··und 2.6!5417,_.a • • • • • • ' 

'':Das Gru_nd_hyc_k_neb,s_t d_e~ da0it-verb(inqene;~ ~aulic_b.keit~n un:ä:Ari~g;:;~-- ti~(di~_KG-.. an~'die· Ffrma -~0m·fri.e--t_fteas_in~:~.n..d'_ih'i(rfäPi1ien GmbH,_ Qü·s-~eidorf 
..:... nacbst;ehend~ C U_,g_El_na~_At- '--- g_e m', sib_gesch[9~is:err~m r mmobili8n~~easing~Yertra_g;.verrnietet;_-d[e- e~_.wi~derU ITI_ .u.11.teryermiete.f. _hat. ' 

§J; 

§2 

1. 

2. 

Dies-·V;raüs~sc~ickt rn~ch;,di~ cd deril-Y'er~~ß_erer foigen'.d.~s'. ~g~b~~-= 

- __ -_ - •• __ -""' __ .-_··_._< _____ .:_··--<.·-: .. , -- ___ ·_ --- -·. _:·-:-. ·:·_ -_ .. -- _: 
Die CU·bietet'hie._rmit dem Verifuß_.ef~_r·u_nwiderruflich· an, _den ?ben:riäher-bezeichneteci__Ge_senSchaftsa_nteil_ mit-.Wi~~u_ng zuffi _Ablauf d.~.S 
20_ Mietjah_reS· {Ankaufszeftpunkt).zu.den ums~itig abgefilU:ckte~--;tledingung_en· vom Veräußerer zu .erwl:l:rP~_n. 

C. ; .•• • • .•.- ' .• • "' . • • ,: ·•• _-' .•_. •••' --•. ,_ ·•' "' ' •.• C .: , 

Der-_Kauf;;ei_s bet_r?gt 30 %. de; Kapit_aiantefls-, d._h. des·_·Ka'piial_ls,ontos· 1- g_eTT'lä_ß §' s.Zitt-.- 1 ·des-.GesellSchaftS_v·erti-a_ges": oie_. (J.l Steflt d~nj/6räußerer 
zu_sä_tzlie.h·voft Seiher Kommqnditisten~aftung_ fü_f die Verbincll_i~h_k_eit_r;m der Gesell_schaf_tfrei .. Zur A_bge_ltung' d8s_-dertl ye_räuß_erer zi.JStehen"den 
anteiligeri BarOl:iersc;h:usses. zati(t CÜ einen Betrag in 8öhe derfUr das.-Janr 201-ß __ bh• zum ·Ankaufszeitpunkt'aüt de'n t~pjfäfanteit entfallende~ 
A_uss·chfrttung·_der:KG_.- ' • 

·Der Veräußerer ma_cht sefnE:,rSeitS der CU .folgendes Angebot: 

. ' •• 

Der Ve"räußerei: bieief.hiermifder CLI un_V\lidElrrLJflrch an, den- in der Vorbeni_erkung nähe:r-be_Zeichneten GesellSchaftsaiiteil· 4ü den 
11:ms"eitig_,abgedruckten Bedingungen.an die CU zu veräuße"ht Der Kaufprnis.in· %-des Ki:iRifala_ntt,;ils (d.h._ Pes KapitaJkontos j g_emäß 
§ 5 ZifL T_.des Gesellschaftsvertrages (]er·KG) beträgt: 

3-1,12.1996: 43,025 % 3T. l2.2003: 44,835 %- 31, 12.20.10:- 44,484 % 
31. i 2·.1997: 42,741" % 3T.12.2004: 45,431 % 31 .. 12.2011-: 43·,.511 % 
3.1.12-.189s·: 42,_240 % 31."12.2005: 46;105% 31,.12.2012: 40,950 % 
31.12.1999: 42,066 %. 31.12.2006: 46,626 % 31.12.201°3: 38,248 % 
31.12.2000: 42,995 %. 31.12.2007: 45,991"% 31..12,7914: 35,395 % 
31.12.2001:· 43,854 % 3·1.12.2008:, 45,469 % 31 .12,2·015:_ 32,-385 % 
31.-12.2002: 44,3·12 %. 31.12.2009: 44,,965-% 

Für den Fall der Annahme des Angebots stellt- d_ie CLI den_ Veräußerer zusätzlich von seiner Kommanditisten·haftung für-die 
Verbindlichkeiten der KG frei. 

Düsseldorf, den·································----- ________ ,den·······---··············----······················. 

- Commerzleasing und Immobilien GmbH - - Veräußerer - ··································---·········································· 



-Beduigungen zl!T 

VEREINBMUJNG iiberOJ>TlONSRECIJIDE Zlll" 

OBER~ von KOMMi\NDITANTl'ETI.i:FIN 

Zu_;_§··{:·, 1". • pa~_-_Än~1:,i·o:~- karn nµ_r B'~~_f]tib-~~-"~ V/e_ftfo~;\W~n_~_.at~ K~:.tien :$ruritlA~it~iz~JF,-Aii"~ü_}iz'el!f?fJ_M~~-ot.h 
_ ni_chtv.er}aufU18.t ü_nd-:der·Le:a_sin'gneh.mer über, di;,'i:r Arikaü_fsZeitp\:lnH hft1aus iur-Z:a.~1ut)fiv!?qYf1}:c1:,tetisf. 
<.-~--- _:'_-. ~.\-_-'·:·,·-_·-:-<·:-.--i'\ -~-- _,f\_~>•·-_ . __ ,:/\.: _:_ -_=;.-~_-,,_:::._c:··,-_._,~- .;:_:y-{;; ,-:~';'.·· ·,·/·- ··" .·,. ' ·s 

D-@r A_nka~t-ka_np_ ebl:inso tl_t:1-rc"fi ~fn~q von GU1U_ 9.8fleQn_entf~n Q6tte1y,<,rtql_g8_n_; 

.-3', . Eih~; ~9Jl8h"r'(lk- 'cte_s. __ Än:g~boteS: 6~1- s~~~jftliib~Z1ißtfg19ii:r1> b/.~_:/4¾n~r}~"$: hßt~sV<i te.siri, d~1iiloi1ät·eyv,qr 
- ·tf~°:1-&i'.i<.6\Jlszet~P-Üil1<,t b~J:;pet'9U \9~bi[ig~'(}':t~1~il~(_-~rui_~'l?,m,(f i?l~dl~ AbJretÜ(19'-·Qe&_: ·" :.:. __ 

_ Oe_s~\_fs~_hiittsa_~tel(s ,yerbW&tc~cl)_.nti ~Tril;_,ff11f-d~~-J_8:-13 ·1 zl~i ~f:9e?_a'nJ1ter Zeitpuf1 kt_ Wff:Rsarn'.:r -:' . 
... D_l~-Part;_.r~,fi_-xs~ntfy_8r_pfl~ntiii::_:ßgYV~1~~'.~st'l-iiic._t),~Qtd~Wc

0

bi"'p~i_--rjiitJ:riwefqungtBes f/JJ~chs_.~~-de~­
~~@,S1?1f&ch_aJi.~r-Zll,rf1·:ft801~~re~j;,!eia'.Ulit_zü:yy!rt;;:~;. • .. -:-> • • , --- • • • " ' • 

• :;~tfzfh~_6~~Q_: -~:~r"f:~1- _- ,~- -~~'.'\·:~._.-_q:a;~ia~\\~~~~f1~_~½tt~;i\~{~_t}:m::~ar·de1;reg~i~;;_. :'. /: - ; 
~µi-tJ:~t~aJ1~n>t,/Q(.d_~-l\ f~-t-i ~ti:~i~ptvof dBJrh:L_ \l_~s:-'~ W_f.id\ir<f;l.)tau!szeify)IJn'1 f_ol_g:~rraJ~n Mgppts\ . 

• ·:::J\: '.\Jlg¾_f~ati::i;~tJ-~~kV}t;-~i~~~)jf~j~~~~~§I:t~~{t1_~~~~r-~~i~ert'.~it~~i6%~}icte}~~~illanteils 

--~\)_i1;~;f.lt!~f~~1\'.i~r1:~t~~:?(~lf~~.tt~{:~:~1f1::~rectlt1~i\{~r. -· _ , , _ ->' ,- );~ _ 
"".~l~;ije_Cli!.~?fl$·'d_efi,\ YP.Tfü'igenq~h:Al1.~69t·_~jfl0.l11,Jr- aü_t~- tu):fck1.Qfr,\Bi19f:(Zµst!~u"rmßer :-f, l\ a _bttßtba·r. 

~ <;, • • • • • '" ' 

<} ; _ _._:. 
"\, 

:;;~~:;t::ttibtr:f t{~It~1:ii1!:tl~i~tt~ti;t~;~;:v~i:,tiirte~'";hlte~ in . 
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, • l{öh~: .v,o_Q· ,ffii'~_d_~t~-~:$--~~@:ii'.fVl_le,tr~teO·.tr~iz)Fil\_(g~ffit· ._Llr\~.--~:6rt~l_iQQe~ MP~-~rt_i;i: ;dßt ,t::1\ $,eti.?ffi~hf:.~rs zw_e_i Mormteti ... '' 
'·; •• Q ic"~f;~-fh~!~n"•_·rafo9o§._r:'iiJiei-d~.s~v~sm·o_g_e~;_dt:,_s:tfote1~ietBr~'0afiVe'r9lj:,/d~?:-odep:1\o~k[Jr_sV~$ hffi n erÖifpet, o,de r· ate. ' 
. Ef6ffnanQ_'in~:q9~1~: M_~_sSe--~\¼_el?h_flt-O:d~[J;!p _.'38.d~tt$,ä~r'-$qhu1~_~Jl~(,tJ1iheru~ ._ctl~y1i&_d_e,rfj_erJG4t_1iches :d,der • - :- _. _ :\ 

. ~-l1~-~·r:r;i:~r:iQh_t1fc_~~;·:·j~CT~·h: (~;n;s!~i n_~_eJß)tet_ 01~sf-,(lä_.~: j~~:~.-~q:t;"~-~ n_n, ,Aur:_IQ:frei9a~g 1/.(51): 9re(t!.ig _Nlb~at_~~ a,q· ~ ~ritt ,~J~_ßr -~er 
. 'q,-g,.yqra_Uss€i;t,zu_r.W!%'-"<h.!f'?h:.~<?h@lioh.~ _Ef"ji:_lär9hg•(f~t,n:V~r:ät1ß~ret·~;fe~@JlÜQW,a'fff!en'qnv1;eQ;~~sgen., 

3:. "M_it-_d~r,Äyi;ah_~~ ,d~~-A(1_~~b:bt~;\j~r'ch:d\e: t:'u~id:tfi~_:_Afüreiu_ng_ de~~~s&frs:~·narts\~n:iei_~~irki~m: • ., .': ;_(· _:, 

·: Dr_e ~.1e1e_r1-'Sipcl ·y~rP,fl_f~tei:: s()~eit 98sl:ltzlic).i_ .erf9rde,t_.Wc.b .-{jei O~r Änsn~ 1t11il)fl-d~ :wectt~eiSJlß{ Gc0s1tLI\_ch_afrer 
'Z_urn;f-~,;ii-iQels·rn9bt'er_-!Tlitzl,l":Yir~~.rr:. • - • • ''- • < 

4,' Afa·St1chta0 __ {ijr di_~~l(ä µ_~_pr-;i_is.etrt1\tt1u·~1;H:1~tti~·ß taP_e.oe._~·üt l~We_u.s· i:fßf ~1- p·~z:e~b_erd8·s: ·w,r_ ~-b_fia-hrn_e:_2fe_~. :i\.~Q~bp\e:~r 
v.orarigehe:_nde_n'. Jahr€~. {}.e·r. K_a_l;lf preis, i'sf fä1 l.i.g_, s:oJ:icilt!- d~{ Ge-s_i:1l\sc·hJl_ltEf_f\llJ8c;_hset}rn HJirlde1~feQi~~r ~tlQg~tJii~ßp- W\)t.dg_[j 

5", 'o~~ v_ercSwßere"f ~ird {Jet ~lttschaH_fic;n' a\;f _d,fe, Ze~bJs zum- Wirksarn,J.,~_;(lert it~r)\b_t-retu_n-9-~~s,·r;:p1~_fun~eji§ 
entfaUenae Teil-des.Ja ht\:l_sergel;ln_iss~s· der- KG zugere~hllet-. • • 

6, Der \lerfü,1_ßei-et a',1er'p.f/ichfet slC;h gEJgen·Uberdef_CU, -!;lin?.ri e\tefLtuB\!en Ret"tit;näch_fQ\g·er zU. ve_rp{lichJElp, :8Uch 
se(ner_seitS ß.in Qle"1:chlautebde$ An~Eitiöt:,:µr Ü~ernpt)me vq_n Kb_m.mär:idit.;;inlE!il\3D ~~genüber tfer"C-U abj:_LJge_pen. 
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Ah Cbmme:rzban~ 
Gebfetsfiliafe 
Filiale 
FiL-Nr. 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

ImmobiliefüLeasing-Beteiligungsgesellscbaft Nr; 90 

llnnrol!ilien-Vermfetungsgesellscbaft. Re.e.der & Gö. 
Objekt Marjtim-Magdeburg KG 

Name· ········································································----·············---·· 

Straße: ·······················----·······---··························--­

Telefon-Nr.: ••••••• ································-------······························ 

Beruf: ··············-------···-················-··········································· 

Vorname: ·····································----·····························-----

PLZ/Wohnort: ---······· ................. ___ ............................. . 
Geburtstag: -----··········································· 

selbständig: □ nicht selbständig: D * 

PLZ/\Nohnsitzfinanzamt: Steuer-Nr.:················----- ----················································ 
Ausschüttungen auf Konto**: BLZ: .......................... ___ _ 

Name der Bank:···········-------·································---- Ort der Bank: ···----·····································----

:·.:~oblllft::;t~~t;~~~:~~~:-~d_., ', 
' .· 

,/:::::r:;,oo::~~<~7-"'.······:~?~;< ... :.'.:::--'.:;········~·····•-:~·::_~s:::·~·i--/•·,·:·J'i~io":,l••~~M ~~··~ ~~"~tr~;o~d_u,;, ~;~~b~:::: 
-- .,,, ,:, :!''.\ 

. ;.:.;~,ß~-~~aoi~~~~~/~~~~•lto~~;•:'~:;;,of.: , . > ?:,,~ ., ·•·· ;<~ :.: .• : : :. . , {':/:.-: ,. '. .. • 
;t:ir;--Ob0rii_sr:rn1:1\i"f.:~Q.~_rl_'.~~6ßt~Q _/IZl,rr.fF.~ tqit~r7,Ei.Elf: .9Ql.~f;Qe~ _:;µ11/rp::.f,~ts d~r :U~e-~_~i~_bt:1~-~~~~.qQet8].~fl-'.'1~rl\'U,E![,er,- .~~_tfftiP;)3l, ~j_f! .~~; v.e_~fl.ic;~.~~J: 

~~.r~:~n,~~~1llr:irJJ~t~i~\~\fli~~~·_it - • 7:,; .... ~~·,;- ~ • ..•.. ;;~:•. -~.:~\._:.,,.:r " 1°' • • --::~,.::'i·}::: ' ··,· • - - ·r· --- ""•-""'' • • -.. -·~-. 
100, 9'm. Qi:iitllll~ 

., :'S' di::.~~~:;~:.a:~~::i~~~.:~~~ .• 
~;f:1-· 4~~ !(?n1:~·~;;<:·/_S:~·p:~.;·,: .. --_:_\-· ·_.:: -._.:·':: _ _.· ~ ·_,y, ~~i~.:~~·nk_• .. ~- .--.. f:_:·· ... ~'.-/.:_ ::·: ~:·.: .·.,~.:.· .:;_:~·:':,_ ·:·:. ' .. ·.,._ ~:.--·:''~LZ: :··: .. -_:-,, ._-. -;~ ... <..:·: .-:~:.:;·\'.·t:·/-~ ... ),~ ... , •.. :z:~:·ba(~Jt~n . 

. ' -·'fo_fi: ~i:.:l~~h_i~a:,W~i~(~i-p-de·'.:ß~Ml_ii;~hett;-.cteri" ]m-.fia'h~.~ii: .d,ei;- N~Äh1'cti;µS'p_fäs~_t _·-~.tlr:i#,~1 t:'-tö1ii-oeo.-T.t:1 ~l:f~t~eg; •. ~ bh.-~:u~-- tri"-:jtt .,{i~t :~;~_fuaRd)f~ihJi.~:,i1u: J:i~te·n 
;_.:•·B_i•~M:~ontoi,~tniiJifa!'ra':l,; ,~ __ ,):•\ ,,-, ~ - -·~;_~·-'' 

,. -'Ei~--~. p~~~.f;~_rt b;~ja_~fi.iQ_iit J'R.~[~~~rnm~n~: \~iltTJ~C~t i~f er ntra·Qu·~~'..()J.eih_ä.,. -~;;H18.h·~.it~Bt0_.li1ij_~=ni ·rH~-~&ifiJ~ge]_IJ'·~_9:-~ ~"~fr ~~it·~-~·~; J,l~~t~'r_tr;h vq/~.e·~~h,~n8n 
• 'Eiht,aguoo,en·_-im Hen®:'8reffi.,~ .d03 .~rnt!~e:rtfRt~-.~Des_(:!l_dörfi. neeh ~-ftÜBo~O~AV .Mt;r!lter,:. w~d:ft:1' l;:.tii- unye.r;zU~t.iCb.- i:i~tl'_ri:fiqtt_,m:, ~ir· (11.t beke!'\nt.:.---dai! -~ineo 

t--J.~n„äel-:i1mo_i~t!:lf8:nroeldUn.d: er~t nnch Vc,rleae• df!r·~ritep·ree_t'lem:fen.VoHl"rla_oij.i,ctqlg.eA. kerin_: • ~ • • ' • • 

diB V0~ ,m.;r ~~fo~~i_dn~1:,.t~ V(;JrelnbiJfu_~Q U~er .~~~s_rechi:e-z_LJt 0Re_tnah~e v.;_.~- l{q_nWha~di!a_Qte1J.er/i%f ~-ei"Q~f:ügL ~ine>;p1:r p~·r {5qrf!f'rre.rzl_~~Sin•9·u~d 
lmffiObJli{n GrntiH. Qepepge~(;l!f~n.:te Äusfe_rtltJUng\etf!al_t~:ich·_nach, Anrnc!time ~er B.~itrlJtserklä_ruo_g. • 

Mein.e_ B.eteiligung vv.\rd' geih:aJfeii*'-- D lrn Privatverrnö{i.ef.- ' D 'im B~trlr;,.bsve(ri7ög.err 

, .E.t.vv-a;ge: Anderu_~.~eff _d{:ir: ih die&,r .B~[trlttser.kl8"r"uh_9' ·enth8(ten_e,n· Ä·ngab~;.-W$rdEi .. Ich"_ der Ges:e11s·chak.i,myef'.z..ügli~~ mftte.iJ~~-: .Pie.SEI· B:e\fit~.s0rk_l,ärung·_ i:~t tUr 
mich so.fort-tiind~nd. Der B"elttftt-wircj vyirksam n:iit Ahn?[l_me,der E3'eltriHserklär"u_ng dqrc.h de.n dfe Ge$ells_ch_aft.vertrl§l.t6nden G_e$eflscBa:tter, obnB-daß-die 
Annahm:~frklärunQ. [Tlir'zugehen mu_ß' .. 

ErfüllüngSort.für alie f{echte ünc:J Pfll.chten_- aus Q[eser BeJtritts·E/r.klärun-g. ist d"er"Sifz-der G_esel!Schaft. 

fCh bin elrlVefstanden;. daß die mitg_eteilten persöTTHchen Dqte_ri über €i.rie_- EDV;AnlagE!- Qespeichs~/f werden. Sie werdell aussch_ließlich ztir Verwaltung der 
Geselrschattsöeteiligung und zu· meirier Betreuung. vEff"WElndet. 

··_ IJ~ier·sc_hrJft · ·- : •. · _ ••• , • - •• - -

Ich besf_ätige, daß iC·h den Gesellschaftsvertrag· und d.·en_ ßetefligungspro.spekt erha!te_n 
Und vo_llinh_~ltlfch zur' Kellntnis 9!:Jc.ncimmen habe. - • 

U~ters·chritt • ••• 

Die· vorstehende Beitrittserklärung. isr 

D mit .d6r o.g·. Komma~ärteinlage. angenommen Oder davon abyveichend 

D mit einer Komman_diteinlage von DM., ........ : ................. ________ angen'ommen. 

D.üsse.ldorf, den __________ _ ----------------------------------·············,············ 
lmmobilien-Vermietungsges·ellschaft_ Re~der & Co. Qbjekt Mar"1tim--ME1gd:8btirg KG, _Difäseldorf 

* zutreffendes- bitte ankreuzen. n bitte_ n\.Ir Konten- des zahlungsver[<ehrs angeQen. 

_..46 
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VOLLMACH'r 

Ich, Frau/Herr ····················----- ---·······················----- ---·································· 

Beruf ·················----···················•·······················---- ---··································································· 

geboren am --------··············•··············-----------·································································································· 

wohnhaft • ··················----································-----

• ·::.iinm~?me·11~v~ie~l{~~ell_s~~ede~\ ~ ~t(,)_. 
O.fü~t'~~:.~af;f<}eburg -:KG ,--~~ße\dQrf; 

3. tllo:,'f~F.ailB_~Onsti~e'fi ges·etz!kh_.Yötge,:fe~tmen· AnmeldLIQ}!l:/h··iJJrn Hand~lsre~ister ~iriS:fr;bt1i(:h f.li_e\$i- GE!ßf;l}ls~haft 
V,orzUr/eh.0Bt'i';.·.s_öY\lji:rg~fieb8nenfall~f m-e'ifi _A_uSSC_ffefdef! auS i:frese_r GeSell~Ch~Jt',ZpJD H~ndelsregister- anzuni_e[de·n"· -

4..- Vnter,,tbJlffi?chten, g:e!;j'ebenenf~Hs. cllntef .86f-r8(ung von den: 8e§qhr,ij.nkungeh. des-§. Hh B(;Tf zü ette1i€ln . 

. D)~' \i:9llrnaCnt.erjis_c:ht n.i/:Jjt.dUfCh mefoe.n TÜd ~nd ist für di$. [:rauer rrieJner' zu·~ehfüigkel{ z1,1~ 6bi\'.!€1n· G8seiisch8ft uliWi.d.~f(Uflich. 
Der Bevo11riiä.c.b:tl,gtEl ist von Den'. B'eschr.ä'n!<LJnger:f des §. 181. BGB· befreit. 

---------···'····••.•,:def) ----····························· •••••••• -------·························--~-······.·····-································ 
Unterschrift 

U,ntefschr]ttsbwlaubjgur\fdLlf.ch den Notar ....••.. , .. ,-.... • .. , .......................... --------··········• .. · ..... _.---~-·······••.• ... ···················-----

47,A 
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Die Partner im Überblick 

Beteiligungsgesellschaft 

' . . 

·.• : : . . - " •• : : .• _ ... ·•.•-.••. 

: ._ . Jt~ausge_ber-&e·~ ·::Rei~itigiirt'gs·~ 
_Ptc,,s~~ktes-,:Plazi~r_~gS·g_Rfa:nt _-' . 

•. · Dll<lVermittlurig des Eigenkapitals 

~48 

LEASING 

1 mmobi lien-Vermietungsgesellschaft 
Reeder & Co. 
Objekt Maritim-Magdeburg KG 
Ludwig-Erhard-Allee 9 
40227 Düsseldorf 

Telefon 02 11 /77 08 - 0 

zur Zeit noch eingetragen beim Handelsregister 
Amtsgericht Charlottenburg (HRB 40755) 

Kommanditkapital: 
(niJCh Plazierung) 

DM 94 001.000 

• persönlich haftender Gesellschafter 
• und, Geschäftsführung: 

Wölfgang Reeder 
• ) Ennigerloh 

-,-.. - ' 
. CFB Cimime.rt Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH 
tudwig,Erharcl•Allee 9 
40227 Düsseldorf 

" . Telefon 
. Telefax 

02 1 l / 77 08 - 200 
02 11 [77 08 -280 

-Amtsgericht Düsseldorf 
Tag der Eintragung: 

.• Stammkapital: 

HRB 29507 
06.04.1993 
DM 50.000 

100 % ige Orga~tochter der 
Commerzleasing und. Immobilien GmbH 

• Düsseldorf 

Geschäftsführung: 

Siegfried Ley 
Köln 

Günter Ress 
Essen 

Gegenstand des Unternehmens ist das 
Auflegen;- Initiieren und der Vertrieb von 
gesch!ossenen lmmobilien- und Mobilien-Fonds, 
deren_Betreuung_ und Verwaltung sowie die 
Beteiligung an zu diesem Zweck gegründeten 
Gesellschaften. 



L_easing„Neluner- der 
Beteiligungsgesellschaft 

- :-, .. _ ._ ~ - ,< \ _-- __ • -

fisen~•'\lliij~~eclnmndVerpflich4>te·. 
• ~lJ~,!le~ Aii~enhµg,i.~e~~"rtiag • 

Commerzleasing und lmmqbilien GmbH 
Ludwig-Erhard-Allee 9 
40227 Düsseldorf 

Telefon 0211 /7708-0 

Amjsg;ericht Düsseldorf 
Tag der E\rjfraguqg: 
• SWnmküpitat 

HFi El 25489 
.ZQ.10.1992 _ 
. bM 5Q.6D(i.OOQ 

100%i!:[~ Orga.rilo<':hter der 
Commerzb!}nR Aß,. • 
Frii:n:kfWtam'\Main: 

CFB-FONDS NR. 90 
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Abwicklungshinweise zur Beteiligung 

1.. Zeichnungsfrist 

2. Beitrittserklärung 

3: Beteiligungshöhe 

4. Einzahlung 

5. SonderbettiebsaUSgaben 

6. Handelsregister-Eintragung 

Als Anlagen zu diesem Beteiligungsprospekt erhalten Sie folgende Unterlagen: 

• Beitrittserklärung 
• Handelsregistervollmacht 
• Vereinbarung über Optionsrechte zur Übernahme von Kommanditanteilen 

Wenn Sie der Magdeburg KG beitreten wollen, verfahren Sie bitte wie folgt: 

Die Zeichnung einer Beteiligung an der Magdeburg KG ist grundsätzlich möglich 
bis zum 26.09.1996. 

Die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung händigen Sie bitte Ihrem persönli­
chen Berater b8:i der Commerzbank AG aus. Die 4. Ausfertigung verbleibt bei 
Ihnen. 

Nach Gegenzeichnung durch den persönlich haftenden Gesellschafter, 
Herrn Wolfgang Reeder, erhalten Sie von der Magdeburg KG eine 
Annahmebestätigung Ihres Beitritts 12: Ausfertigung). 

Die Mindestbeteiligungshöhe beträgt DM 50.000, Höhere Beträge müssen durch 
10.000 teilbar sein. 

Die·Einzah!ung· is(zu 100 ¾am02,12,1996 fällig. 

·_ Mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung ermäcMigen Sie die Magdeburg KG, 
die überflom_men& Ko.n:imanditein[agezu_m.02.12".1996 zu Lasten Ihres in der 
Beitrittserkläruhg_ .. angegebenen.i<;onfos-abzu_buthen (bitte nur Konten des 

• Zahlungsverkehrs angeben). 

Die von Ihnen im jeweils abgelaute·neh Kalenderjahr persönlich getragenen 
Aufwendungen !Sonderwerbungskosten) - die unmittelbar mit der Beteiligung 
zusammenhängen - sind der Magdeburg KG bis zum 15.01. des Folgejahres 
unaufgefordert einzureichen. 

Die beiliegende Vollmacht bitten wir auszufüllen (Zilf. 1. und 2.!J sowie vor 
einem Notar ihrer Wahi zu unterz_eichnen und Ihrem persönlichen Berater bzw. 
uns nach notari8ller Beglaubigung fhrer Unterschrift einzureichen. Die 
Magdeburg KG wird die Eintragung Ihrer kommanditbeteiligung als Hafteinlage 
in das Handelsregister veranlassen !vgl. Prospekt, Tz. 1.3.2) 



7. -VereinbarniigAib.er Qp:tions."" 
r.echte: . .zur>Übernahm:e von 
Komman(litanteilen 

t:L 'Gtltend~cJr:un~ d<.'(Ver1ust:ztle 
-;iveitnmginmnd 1\ti,u_~:ill),ng-der, 
.S~~etl!~~~_i(EJig~b_rti~_~e-, < 

CFB-FÖNDS NR. 90 

Pie beiliegende Vereihtiarüh_~fhiil')d_iQErn S)e bitte unterschrieben m'it 
Durchschrift Ihrem persönlichen Berater bei-der Commerz_bank AG aus. 
Nach Ge·genzeichnung durch die C~I erhalten Sie ein.e Ausfertigung 
fÜr- Ihre lJnt$rlagen, 

Die Steuerelf,;\;te sind bei det Rendite~erechriun§ jeweils zum Ultirn_o des 
Jähres angesetzt, fµr c!as die Ergebniszuweisung e1'fol11t. 

' ' . ' ', •• 

zur J:aielu~g .der p'rospelytierten RenditBangaben st~llep Sie für 199'(, efnen 
_Antrag Buf Herat:isetzung cier fank;:,mmensteuer0Vorauszahlpngerrt>zw. Lo.hn­
~~elJe_-refrt1?J~J'9:Liflg~_□e·f 9$,rnd~r-S_i~ zu$tä[1:dl.ge~_\iyg~-f1S~tzfin_am;aJUt •• H-ierzu 

frJiaJt~~- Sie·,Yt1.~-fi\~r:-~-e~.'$l_·1s~-h~ft. --, 'auf-. B~_Sf_\\ G.lfl~r,-_ 9ßTMj' B8fr1$p,sti n:a:nzami ' 
bearfüc\!)ten Vorpri]Tung_ - ei_ne ent~prechende Ergebnismitteilung . 
. ' - . . ., . -. - - ' ' 

,··-

;(lb-iB9; ~rMi~~n Sie ]aweilsjR der ersten Js~rashäi!te Eiiae MitteilUng ü""r da~ 
~teuei_lie.1ie !!C.9!'Üni~ ll~s~~a~rae. _welche~ ll~i 1~m, J3B(S01iljohi,2linkpmmah; 
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